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Karten: reservix.de • forumjazz.de
 BZ-Ticket • GeBüSch Merzhausen 

Julian & Roman Wasserfuhr
feat. Jörg Brinkmann 

Begrüßung durch 
Bürgermeister Dr. Christian Ante

Doppelkonzert

Alma Naidu
Håkon Kornstad Trio

FR 18
20.00 Uhr

SA 19
19.30 Uhr
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10 JAHRE FORUM MERZHAUSEN

DIE JUBILÄUMS-GALA

JAZZ’N’MORE...

Gemeinde
Merzhausen
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Büchereien 

Merzhausen 
Katholische Öffentliche Bücherei 
Öffnungszeiten: Montag 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 bis 19:00 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr. Aktuelle Informationen unter: https://die-buecherei.merzhau-
sen.jimdosite.com 
Horben 
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St.Agatha)  
Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 bis 17:30 Uhr 

Wochenmärkte 

Au • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr  
Horben • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr  
Merzhausen • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr 
Sölden • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Folgende Regelungen sind bei allen Märkten 
empfohlen: 

Ausreichende Abstände zwischen den Marktständen  n

Einzelbedienung der Kunden  n

Mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Kunden  n

Warteschlangen bilden  n

Empfehlung zum Tragen einer Maske, wenn der Abstand von mindestens n

1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann  

Konzerte 

Merzhausen 
forum jazz e. V. 
ZEHN Jahre FORUM Merzhausen  
Fr. 18. Nov. (20:00 Uhr) Julian & Roman Wasserfuhr mit Jörg Brinkmann  
Sa.19. Nov. (19:30 Uhr) Doppelkonzert: Begrüßung Bürgermeister Dr. Chris-
tian Ante 
Alma Naidu Quartett / Håkon Kornstad Trio  

Weitere Informationen: forumjazz.de bzw. unter Merzhausen in diesem Heft.  
Tickets jetzt im Vorverkauf sichern. reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ 
Ticket / forumjazz.de  

Sonstige Veranstaltungen 

Au 
Seniorentreff Au 
Jeden 1. und 3. Dienstag des Monats um 15:00 im Bürgerhaus. Das nächste 
Treffen im November findet statt am Dienstag, den 8. November 2022 und 
am Dienstag, den 22.11.2022. 
Näheres unter AU. 

Merzhausen 

Männergesangverein "Eintracht" Merzhausen e. V. 
Offenes Singen mit dem MGV Merzhausen! 
Das nächste Offene Singen findet statt am Mittwoch, dem 9. November 
2022, 19:00 Uhr im Gasthaus „Frohe Einkehr“ Merzhausen, Alte Straße 23.  
Wenn Sie sich informieren wollen: Prof. Manfred Kist, Präsident MGV (Tel. 
404639 oder E-Mail manfred.kist@gmx.de) 

SPD Ortsverein Hexental 
"SPD im Dialog": Marktgespräch mit Takis 
Bundestagsabgeordneter Takis Mehmet Ali (SPD) am 12.11.2022 ab 09:30 
Uhr auf dem Marktplatz Merzhausen: Der für das Hexental zuständige Bun-
destagsabgeordnete Takis Mehmet Ali wird am 12.11.2022 ab 9:30 Uhr auf 
dem Marktplatz Merzhausen für Fragen und Anregungen zur Verfügung ste-
hen.  

"SPD im Dialog": Klimawandel in unserer Region 
Am 8. November um 19 Uhr wird der SPD Ortsverein Hexental eine öffent-
liche Veranstaltung im kleinen Saal im Forum Merzhausen anbieten. Prof. Dr. 
Andreas Christen, Leiter der Professur für Umweltmeteorologie an der Uni 
Freiburg, wird als Referent zum Thema „Klimawandel in unserer Region“ 
sprechen. Ein Thema, das uns ohnehin alle angeht und durch den regionalen 
Bezug auch alle betrifft. 

Strick-Bazar im Hildegard-Haussmann-Haus 
Samstag, 19. November 2022 und Sonntag 20. November 2022, 
jeweils 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr im Gemeinschaftsraum (im EG), 
Ansprechpartnerin: Frau Ulrike Suratny, Tel. 0761 40190397 

Standorte Defibrillatoren (AED) 

Au • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 

Horben • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 

Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 

Wittnau • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10 

Wittnau • Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 

Sölden • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 

Öffentliche Toiletten 

Au • Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr 
(in der Schulzeit). 

Horben • Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 

Merzhausen 
• Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00 bis 18:00 Uhr 
• Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis 12:15 Uhr,  
  Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
• Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis 22:00 Uhr  
(in der Schulzeit) 
Sölden • Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr

Was • Wann • Wo
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WICHTIGE RUFNUMMERN
NOTRUFE 
Notdienstapotheken 0800 0022833 
Notruf (Polizei) 110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr 112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikum FR 0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0180 322255541 
Ökumenische Telefonseelsorge 0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund 0800 1110333 
Polizei für das Hexental 07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg 0761 201–3399 

BÜRGERMEISTERÄMTER 

Au 
Dorfstraße 25, 79280 Au 0761 401399-0 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Horben  
Dorfstraße 2, 79289 Horben 0761 211698-0 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Wassermeister: Herr Schneider 0170 7344578 
Bauhof: Herr Steffi 0172 6966973 
Merzhausen  
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 0761 40161-0 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Sölden  
Staufener Straße 4, 79294 Sölden 0761 13780-0 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Wittnau  
Kirchweg 2, 79299 Wittnau 0761 456479-0 
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 

Wasserversorgung 
Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
Wassermeister: André Scheck 0174 1633580 
Markus Hog 0174 1633589 

badenova – Strom und Gas 0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
Energie-Dienst-Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau 07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental 2187-9707 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Postagentur Merzhausen 0761 51470460 

Abfallwirtschaft Landkreis 0761 2187-9707 

Bürgerbad Merzhausen 0761 8976080 

Schulen 
Merzhausen und Au: Hexentalschule 0761 45933-0 
Horben: Grundschule 0761 21169834 
Sölden: Grundschule 0761 403351 
Wittnau: Grundschule 0761 403842 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau 07633 9265-0 
Außenstelle Hexental 0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG 
Au St. Johannes 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe 0761 401399-23 
Sarah Sehrer Knöpfchen 0761 406523 
Cornelia Walter Mäusekinder 0761 8885563 
Horben St. Agatha, 0761 29806 
Kleinkindbetreuung, Simone Heine 0761 290632 
Karl Lermer 0761 1562890 
Julia Schönau 0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus 0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte 0761 404480 
Waldkindergarten Sonnenschein und 0157 51981448 
Regentröpfchen 0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch 0761 38424030 
Sölden St. Fides Kindergarten 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau wir haben eine Kleinkindgruppe von  
1-3 Jahren, eine Tagesgruppe und eine  
Waldgruppe für Kinder von 3-6 Jahren 0761 402033 
Wittnauer Wichtel: Tagesmutter Fr. M. Czensny 0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian 0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE 
Dorfhelferinnenstation Hexental  
Einsatzleitung 0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental 0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken, 0160 1046874 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau 07633 9533-0  
Pflegedienstleitung 07633 9533-10
Beratungsstelle für ältere Menschen 07633 9533-20 
Hilfe von Haus zu Haus 07633 4065813 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a 0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen  
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz 0761 40139914 
Förderverein Soziale Dienste Wittnau 0761 404417 
Nachbarschaftsnetz Wittnau 
Barbara Schneider 0761 702294 
Anna Erley 0761 4098229 

KIRCHEN 
Au – Horben – Merzhausen 
Kath. Pfarramt St. Gallus 0761 402771 
Horben Evang. Pfarramt, Matthias-Claudius 0761 50361580 
Merzhausen Evang. Pfarramt 0761 45969-0 
Sölden Kath. Pfarramt Fides und Markus 0761 70888410 
Wittnau Kath. Pfarramt 0761 402926 
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Allgemeiner Teil

Amtliche Nachrichten 

Der Gutachterausschuss informiert: 
Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde durch die Finanz-
minister der Länder um drei Monate verlängert. Diese müssen nun erst zum 
31.01.2023 abgegeben werden.  

Alle nötigen Informationen zur Abgabe der Grundsteuererklärung finden Sie 
über die nachstehenden Internetseiten. Dort finden Sie eine Ausfüllanlei-
tung, Erklärvideos und Beispielfälle. 

https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/Grundsteuer-neu 

https://www.elster.de/eportal/infoseite/grundsteuerreform 

Die für Ihre Steuererklärung erforderlichen Bodenrichtwerte können Sie pri-
mär auf der Internetplattform BORIS-BW (https://www.gutachterausschues-
se-bw.de/borisbw/?lang=de) abrufen. Bitte berücksichtigen Sie, dass dafür 
der Button Bodenrichtwerte Grundsteuer B Verwendung findet. 

 

Sollte Ihnen kein Internetzugang zur Verfügung stehen, wenden Sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses Mark-
gräflerland-Breisgau (Tel. 07631-801-650). Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass aufgrund der hohen Anzahl von Anrufen die Erreichbarkeit nicht 
immer gewährleistet ist. 

 

  

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (ca. 10.700 Einwohner) mit Sitz 
in Merzhausen (Region Freiburg) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Verstärkung des Teams  

Gemeindevollzugsbedienstete (m/w/d) 
mit einem Stellenumfang von 50 bis 100 Prozent. Die Stelle ist grund-
sätzlich teilbar. 

Was gibt es für Sie zu tun? 
Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst und Bearbei-n

tung der Fälle im Innendienst 
Eine Änderung des Aufgabengebietes bleibt vorbehalten. 

Wir freuen uns darüber, wenn Sie… 
eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, idealerweise im Ver-n

waltungsbereich oder entsprechende Erfahrungen mitbringen.  
über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungs-n

vermögen, Eigeninitiative sowie Team- und Konfliktfähigkeit ver-
fügen. 
sicher in der Anwendung von EDV-Verfahren sind. n

den Führerschein der Klasse B besitzen. n

eine gesundheitliche Eignung für den Außendienst aufweisen. n

sicher und gewandt auftreten, gut argumentieren können und n

Geschick für Ermessensentscheidungen beweisen. 
über ein freundliches und korrektes Auftreten gegenüber Bürgerinnen n

und Bürgern verfügen. 

Wir freuen uns noch mehr, dass wir Ihnen… 
eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten n

nach Dienstplan,  
eine Bezahlung bis Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrags für den öffent-n

lichen Dienst je nach persönlicher Qualifikation und Aufgabenzuwei-
sung  
flexible Arbeitszeitregelungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf  n

interessante und vielseitige Aufgaben n

eine betriebliche Altersvorsorge n

Jahressonderzahlung n

Leistungsentgelt n

gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und n

ein nettes Team  n

anbieten können. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie zu uns! 
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 6. November 
2022, gerne per E-Mail in einem zusammenhängenden PDF-Dokument, 
an bewerbungen@merzhausen.de oder per Post an Verwaltungsgemein-
schaft Hexental, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen. Bewerbungen 
Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt. Für Rückfragen steht Ihnen die Ordnungsamtsleiterin Verena Haas 
unter Tel. Nr. 0761 40161-35 gerne zur Verfügung.

Verwaltungsgemeinschaft Hexental
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Mitgliedsgemeinden: Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau

Grundsteuer und Gewerbesteuer  
für das Jahr 2022 

Am 15. November 2022 ist die letzte Rate für die Grundsteuer sowie 
die letzte Vorauszahlung für die Gewerbesteuer zur Zahlung fällig. Die 
Höhe der Steuer entnehmen Sie bitte aus dem letzten zugesandten Steu-
erbescheid. 
Bitte überweisen Sie die Rate bzw. Vorauszahlung unter Angabe des 
Buchungszeichens auf das Konto der VG Hexental  
IBAN: DE 11 6805 0101 0002 2794 44 – BIC: FRSPDE66XXX. 
Wer sich am SEPA-Lastschriftverfahren beteiligt, kann diese Aufforderung 
unbeachtet lassen. Die Beträge werden bei Fälligkeit vom angegebenen 
Konto abgebucht. 

Hexentäler Amtsblatt  
auch im Internet unter 
www.vghexental.de
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Allgemeine Nachrichten  

Bürgerbus Merzhausen 
Der Bürgerbus verkehrt immer sonntags von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr alle  
20 Minuten zwischen Merzhausen Ortsmitte und FR Paula-Modersohn-Platz. 
Den genauen Fahrplan kann am Aushang an den Bushaltestellen nachgele-
sen werden. 

RVF TagesKarte mit Aktionsrabatt 

In den Herbstferien 25% Rabatt auf die TagesKarte als MobilTicket per 
App. 
Der Unternehmungslust ist in den Herbstferien vom 29.10. bis einschließlich 
06.11.22 mit der neuen TagesKarte für Bus und Bahn im Regio-Verkehrsver-
bund Freiburg (RVF) keine Grenzen gesetzt – egal ob allein, in Begleitung, 
als Familie oder Gruppe. In diesem Zeitraum sind in den Apps FahrPlan+ und 
VAG mobil sowie im VAG OnlineShop gekaufte TagesKarten um 25% rabat-
tiert. Die Nutzung des Aktionsangebotes ist einfach: Eine der kostenlosen 
Apps installieren, beim MobilTicket anmelden und TagesKarte nach Per-
sonenzahl und Preisstufe wählen. Alternativ kann man ohne Registrierung 
im MobilTicket per PayPal das Angebot nutzen. Der Rabatt gilt nicht im Vor-
verkauf für diesen Zeitraum und bei anderen Verkaufskanälen.  
Die TagesKarte gilt für beliebig viele Fahrten am Tag mit Bus, Bahn und 
Stadtbahn bis Betriebsschluss in den frühen Morgenstunden des Folgetages 
in der jeweiligen Preisstufe. 
Weitere Infos unter www.rvf.de  

Brauchen Sie ein größeres oder kleineres Abfall-
gefäß? 
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald infor-
miert: 
Wenn Sie im nächsten Jahr ein Abfallgefäß mit einem größeren oder kleine-
ren Volumen benötigen, bitten wir Sie bis spätestens 17.11.2022 einen ent-
sprechenden Antrag einzureichen. Bitte vermerken Sie auf dem Bestellfor-
mular, zu welchem Zeitpunkt – ab sofort oder zum 01.01.2023 – der Ände-
rungswunsch durchgeführt werden soll. 
Nach diesem Termin ist es uns aus logistischen Gründen leider nicht mehr 
möglich, den Austausch der Abfallbehälter zum Jahresanfang 2023 zu 
gewährleisten.  
Änderungsanträge und Informationen erhalten Sie über die Gemeindever-
waltung und über die Homepage des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald (www.LKBH.de/alb).  
Den Antrag können Sie bei der Gemeindeverwaltung abgeben oder direkt an 
die Abfallwirtschaft des Landkreises senden (Kontaktdaten siehe unten).  
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen und Informationen gerne zur 
Verfügung.  
Unsere Kontaktdaten: Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, gebuehreneinzug@LKBH.de, Telefon 0761 
2187-8844, Fax 0761 2187-8899 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
die derzeit angespannte Versorgungssituation in Deutschland führt dazu, 
dass die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Gasmangellage steigt. Das 
könnte auch zu Engpässen in der Stromversorgung führen. Für eine best-
mögliche Vorbereitung hat Ihre Kommune gemeinsam mit der Netze BW für 
Sie die wichtigsten Fakten zusammengefasst. 

Kommt eine Gasmangellage?  1.
Zurzeit müssen wir von einer möglichen Gasmangellage ausgehen. Ein 

klares Ja oder Nein gibt es aber nicht. Dank eines bisher warmen Jahres 
sind die Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt, aktuell ist die Gasversor-
gung stabil. Die Höhe des Gasverbrauches in den kommenden Monaten 
hängt sehr stark von der Witterung ab. 
Was bedeutet eine Gasmangellage für mich?  2.
Kommt es zu einer Gasmangellage, verpflichtet die Bundesregierung 
(Bundeslastverteiler) zuerst Industriekunden, ihren Gasbezug zu reduzie-
ren oder auf Null zu senken. Ihr persönlicher Netzbetreiber arbeitet stets 
eng mit dem Bundeslastverteiler zusammen. Auch wenn die sogenann-
ten „geschützten Kunden“ (Privathaushalte oder soziale Einrichtungen) 
erst an zweiter Stelle in die Pflicht genommen werden, kann es aus tech-
nisch nicht vermeidbaren Gründen, z.B. bei einem Druckabfall, zu Gasaus-
fällen bei Ihnen zu Hause kommen.  
Welchen Einfluss hat eine Gasmangellage auf die Stromversorgung? 3.
Um die schwankende Leistung Erneuerbarer Energien auszugleichen, 
werden rund 14% des Stroms in unseren Netzen mit Gas erzeugt. Ein Gas-
mangel kann so auch zu einem Strommangel führen. Zudem raten wir 
dringend vom Kauf von Heizlüftern ab: Werden zu viele elektrisch betrie-
bene Geräte zeitgleich genutzt, drohen Überlastungen des lokalen Strom-
netzes und damit auch ein Stromausfall bei Ihnen daheim. 
Was kann ich persönlich tun?  4.
Eine gute und bedachte Notfallvorsorge hilft Ihnen dabei, auf den Ernst-
fall vorbereitet zu sein. Zudem ist Solidarität beim Energiesparen gefragt! 
Hilfreiche Tipps bietet die Kampagne „CLEVERLÄND“ der baden-württem-
bergischen Landesregierung: 

 
Gasmangellage – die aktuelle Situation im Überblick 
Die Gasversorgung in Deutschland ist aktuell stabil, heißt: Engpässe gibt es 
nicht, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Zurzeit beträgt der Füll-
stand der Gasspeicher fast 95 Prozent (Stand: 12.10.). Deutschland liegt 
damit über dem von der Bundesregierung gesetzlich für den 1. Oktober vor-
gesehenen Speicherziel von 85 Prozent.  
Energiesparen ist gesellschaftliche Aufgabe 
Trotz der aktuell stabilen Lage beschäftigt die Sorge vor einer möglichen 
Gas- und Strommangellage (ein Teil unseres Stroms in unseren Netzen wird 
mit Gas erzeugt) die Bevölkerung. Außer der deutschen Import- und Export-
menge an Gas sowie den aktuellen Speicherfüllständen spielen die Tem-
peraturen in diesem Winter eine wichtige Rolle. Ein weiterer entscheidender 
Punkt ist das Verhalten der Verbraucher. Sie sind laut Bundesnetzagentur für 
rund 40 Prozent des Gasverbrauchs verantwortlich. Bürger sind daher dazu 
aufgerufen, sich mit konkreten Einsparmaßnahmen solidarisch zu zeigen. In 
der Verantwortung stehen hier auch Kommunen, die zuständig für Energie-
planung und Energieversorgung sind und den Bürgern als Beraterin und 
Ansprechpartnerin dienen. In diesem Kontext rät auch der Netzbetreiber 
Netze BW dringend von der Nutzung von Heizlüftern ab, da diese das Strom-
netz überlasten können. 
Klare Verantwortlichkeiten je nach Situation 
Der „Notfallplan Gas“ regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer mög-
lichen Krisensituation. Er sieht drei Eskalationsstufen vor. Im Juni 2022 wurde 
die zweite Stufe, die „Alarmstufe“ ausgerufen. Zur Alarmstufe kommt es, 
wenn eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe 
Nachfrage nach Gas vorliegt. Ziel der Beteiligten auf dem Markt ist nach wie 
vor eine Entspannung der Lage.  
Im Falle einer „Notfallstufe“ übernimmt die Bundesnetzagentur die Haupt-
verantwortung. Die Notfallstufe wird bei einer außergewöhnlich hohen 
Nachfrage des Marktes ausgerufen. Dann darf die Bundesnetzagentur Vor-
gaben machen und direkt in das Netzgeschehen eingreifen. Hierbei kann sie 
Unternehmen und Verbraucher verpflichten, ihren Gasbezug zu reduzieren 
oder auf Null zu senken. Weigern sich Verbraucher, diese Vorgaben einzuhal-
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ten, werden aller Voraussicht nach die Netzbetreiber die Bundesnetzagentur 
bei ihren Tätigkeiten unterstützen.  
Kommunikationspaket Energiekrise – Links und QR-Codes: 
Die EnBW gibt einen Überblick zur aktuellen Situation auf den Energiemärk-
ten: 
https://www.enbw.com/service/faq/aktuelle-energiemarktsituation 

 
Die EnBW beantwortet unternehmensspezifische Fragen rund um die The-
men Gasversorgung, Stromversorgung, Fernwärme und Klimaschutz:  
https://www.enbw.com/unternehmen/presse/pressemappe/information-
zur-gasmarktsituation.html#faq 

 
Hilfreiche Tipps und Informationen zum Energiesparen bietet die Kampagne 
„CLEVERLÄND – Zusammen Energie sparen“ der baden-württembergischen 
Landesregierung: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/cleverlaend/ 

 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) gibt 
Tipps zur Stromausfall-Vorsorge: 
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-
Notsituationen/Stromausfall/stromausfall_node.html 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt einen Überblick 
über den „Notfallplan Gas“ und den damit verbundenen Maßnahmen: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-liste-notfallplan-
gas.pdf?__blob=publicationFile&v=10 

 
Notfallvorsorge bei Gas- und Stromausfall 
Angesichts einer möglichen Gasmangellage sorgen sich viele Bürger vor 
dem kommenden Winter. Denn die Lage auf dem Gasmarkt kann auch Aus-
wirkungen auf die Stromversorgung haben. Bürger sollten deshalb für einen 
möglichen Gas- und Stromausfall vorsorgen.  
Notfallvorsorge daheim  
Die Abhängigkeit von elektrischer Energie in Privathaushalten ist hoch. Im 
Normalfall werden Stromausfälle innerhalb weniger Stunden behoben. Ein 
längerfristiger Stromausfall dagegen hätte unter anderem größere Auswir-
kungen auf das Heizsystem, die Beleuchtung und sämtliche elektronische 
Geräte. Eine gute und bedachte Notfallvorsorge hilft Bürgern dabei, auf den 
Ernstfall vorbereitet zu sein. In jedem Fall gilt: Bedacht und überlegt handeln 
und nicht in Panik verfallen. Um bestmöglich für einen eventuellen Strom-

ausfall vorbereitet zu sein, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BKK) auf seiner Website einige Empfehlungen zusam-
mengestellt. 

 
BKK: Vorsorgen für den Stromausfall 

 

Stellenausschreibung 

Die Gemeinde Bollschweil sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
an der Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule  

eine Hauswirtschaftskraft (m/w/d) 
auf Minijob-Basis (geringfügige Beschäftigung für ca. 6 Stunden/Woche). Die 
endgültigen Beschäftigungszeiten und -tage innerhalb dieses Beschäfti-
gungsumfangs werden noch festgelegt. 
Haben Sie Interesse an dieser Stelle? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bung bis spätestens 16.11.2022. 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Hauptamtsleiter Herr Fahrländer, Tel. 
07633/9510-16, E-Mail fahrlaender@bollschweil.de, und die Leiterin der 
Betreuung, Frau Suppinger, Tel. 07633/981576, E-Mail kernzeitbetreuung-
bollschweil@gmx.de. 

Die Pflegewohngemeinschaft Merzhausen ist eine ambulant betreute Wohn-
gemeinschaft für zwölf Einzelpersonen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Die 
Präsenzkräfte werden im Auftrag der Gemeinde Merzhausen vom Caritasver-
band für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald rund um die Uhr tätig. Der 
Mietvertrag wird jedoch mit der Gemeinde geschlossen. Im Fokus des  
Bewohneralltages steht dabei das selbstbestimmte Miteinander, bei dem die 
Präsenzkräfte in dem Umfang unterstützen, in dem der Einzelne einen Bedarf 
hat. Jeder Bewohner soll so viel wie möglich seinen privaten Alltag haben 
sowie die Möglichkeit, seinem persönlichen Bedürfnis entsprechend, am  
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Hierzu hat jeder Bewohner sein eigenes 
Zimmer mit Sanitärbereich. Die Gemeinschaftsflächen sind großzügig  
ausgestaltet (Wohn-/ Essbereich, Essküche, Terrasse).  Die Gemeinde Merz-
hausen und der Caritasverband freuen sich daher über neue Interessenten. 
Bei Interesse am Einzug können Sie sich an den Caritasverband wenden (Te-
lefon der Pflege WG: 0761 42968354). Wir freuen uns auf Sie! 

 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
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Zweckverband Wasserversorgung Hexental 
Allgemeine Nachrichten 

Erstmaliger Internetauftritt des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Hexental: 
Unter https://www.zwv-hexental.de ist seit August 2022 eine eigene Seite 
des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental online. Sie finden hier 
Informationen über die Wasserversorgung der vier Mitgliedsgemeinden Au, 
Merzhausen, Sölden und Wittnau. Weiter finden Sie die aktuellen Trinkwas-
seruntersuchungen der jeweiligen Gemeinden sowie weitere wichtige Infor-
mationen wie z.B. Hausanschluss, Unser Trinkwasser oder auch Tipps zum 
Wassersparen. 
Ihr Zweckverband Wasserversorgung Hexental 

Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-59 

Neuwertige Schaumstoffmatraze 90 X 190 cm Dazu passender Lattenrost n

90 X 190 cm, Informationen unter: 0761 404639 

Online-Infoveranstaltung „Umstieg auf das  
E-Auto“ am  
Die Anzahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt von Jahr zu Jahr. In 
der Bevölkerung herrscht jedoch immer noch Unsicherheit in Bezug auf 
Lademöglichkeiten, Reichweiten und Klimafreundlichkeit von E-Autos.  
Im Rahmen einer Online-Infoveranstaltung am 8. November von 19:00 bis 
20:30 Uhr gibt Lena Jägle von der endura kommunal GmbH als Ansprechpart-
nerin für das Thema E-Mobilität des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
einen Überblick über die Grundlagen der E-Mobilität und Fördermöglichkei-
ten für Umsteiger. 
In der Veranstaltung soll es um folgende Themen gehen: Ist das E-Auto wirk-
lich klimafreundlicher? Welche E-Auto-Modelle gibt es und wie hoch sind die 
Reichweiten? Worauf sollte man generell beim Kauf achten? Was kostet ein 
Ladevorgang und welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es? Welche Wallbox 
brauche ich zum Laden? Welche Fördermöglichkeiten gibt es?  
Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt per E-Mail an 
lena.jaegle@endura-kommunal.de. Die Zugangsdaten werden dann recht-
zeitig vor dem Meeting ebenfalls per E-Mail zugeschickt. 

Hospizgruppe 

In den letzten Jahren hat sich unsere Haltung gegenüber Sterben und Tod 
verändert. Wir sind wieder bereit, uns mit der letzten Lebenszeit auseinan-
der zu setzen. Wir wissen, dass wir einem sterbenden Menschen jede mög-
liche Aufmerksamkeit widmen müssen, dass wir ihm seine Wünsche und 
emotionalen Bedürfnisse erfüllen sollten, damit er in Würde, ohne Schmer-
zen, in einer liebevollen Atmosphäre sterben kann. Die Mitarbeiterinnen der 
Hospizgruppe Hexental möchten Ihnen dabei Unterstützung anbieten. Wir 
begleiten Sterbende und deren Angehörige. Wir beraten Sie und beantwor-
ten Ihre Fragen. Wir kommen auf Anforderung in die Gemeinden Merzhau-
sen, Au, Wittnau, Sölden und Horben. Wir arbeiten ehrenamtlich, konfessi-
onsunabhängig und unterliegen der Schweigepflicht. Mit unserer Trauer-
begleitung bieten wir den Hinterbliebenen Gespräche und Unterstützung an. 
Unter der Telefonnummer 0761-4004331 können Sie jederzeit Kontakt zu 
uns aufnehmen. 

Jugendmusikschule 

Buntes Programm 
Schülerkonzerte der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 
Bei gleich zwei Schülerkonzerten am Freitagabend und Samstagvormittag 
im Rathaus Merzhausen demonstrierten die Musikschülerinnen und Musik-
schüler der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau schon wenige Wochen 
nach Schuljahresbeginn ihre Fortschritte. Sowohl Kinder, die erst seit weni-
gen Monate ihr Instrument lernen, als auch solche, die bereits jahrelangen 
Instrumentalunterricht haben, präsentierten dem Publikum ein buntes Pro-
gramm vom Volkslied bis zur Beethoven-Klaviersonate. Teilweise wurden sie 
von ihren Lehrerinnen und Lehrern begleitet.  
Es musizierten Schülerinnen und Schüler der Klassen von Regine Barth, Kla-
vier, Joachim Baar, Klavier, Anja Thomann, Querflöte, Silke Asmuß, Trompete, 
Sebastian Kroll, Trompete, Isabel Lehmann, Blockflöte und Marie Desgoutte, 
Violine und Isabel Soteras Valenti, Violine. 

Hexentäler Monatsfart  

Die nächste Hexentäler Monatsfahrt findet am zweiten Mittwoch im Monat 
unter Beachtung der aktuellen Covid-19-Maßnahmen statt. 

Hexentäler Monatsfahrt also am Mittwoch, 9. November 
(betreut von Hannelore und Hermann Vonderstraß,  

Tel.: 0761 45667588). 
Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren zu einer kulturellen Fahrt 

durch unsere schöne Heimat. 
Anmeldungen werden 

bis Dienstag, 8. November, 11:00 Uhr entgegengenommen.  
Fahrscheine können ab sofort im Rathaus Merzhausen,  

Zimmer 11, EG (Christine Schill)  
(Tel: 0761 40161-37) oder in den Rathäusern  

Sölden und Wittnau gekauft werden.  
Abfahrt: 
Sölden                           13:10 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Wittnau-Biezighofen       13:15 Uhr Bushaltestelle (Gasthaus Engel) 
Wittnau                          13:20 Uhr Achtung! Bushaltestelle “Alemannenstr.” 
Au                                  13:25 Uhr Bushaltestelle (Rathaus) 
Merzhausen                   13:30 Uhr Bushaltestelle (Merzhausen Ortsmitte) 
Die Teilnehmer werden an die Haltestellen zurückgebracht. Fahrgäste aus 
Horben können an jeder beliebigen Haltestelle zusteigen. 
Gutscheine 
Gutscheine für die Hexentäler Monatsfahrt im Wert von 17,00 Euro können 
im Rathaus Merzhausen, Zimmer 11, EG, (Christine Schill) und in den Rathäu-
sern Sölden und Wittnau erworben werden. 

Bildungswerk Merzhausen–Au 

Das katholische Bildungswerk Merzhausen – Au 
lädt ein zum Filmabend 
„Tun wir, tun wir was dazu“  
Pazifisten, Widerständige, Visionäre 
Freiburger*Innen in Zeiten von Krieg und Frieden 
Anschließend Gespräch mit dem Filmemacher Stefan Ganter und 
Autor*Innen 
Der Film begleitet zwei junge Leute auf ihrer Spurensuche nach Freiburger 
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Bürger*Innen, die sich in der Geschichte der Stadt für Gerechtigkeit und Frie-
den, aber auch für die Freiheit oder den Schutz der Natur eingesetzt haben. 
Auf ihrem Weg durch die Stadt begegnen sie dabei Pazifisten, Widerständi-
gen und Visionären und fragen sich: Was hat diese Menschen motiviert, so 
zu handeln? Was ist aus ihnen geworden und welchen Preis haben sie für 
ihr Handeln womöglich bezahlt? Und: Gibt es solche Menschen auch heute 
noch? 
Der Film, den 11 Engagierte aus Freiburger Friedens-�, Menschenrechts- und 
Umweltbewegungen aus Anlass des 900 – jährigen Jubiläums der Stadt 
gemeinsam mit dem Filmemacher Stefan Ganter produziert haben, lenkt in 
acht Kapiteln den Blick auf meist wenig bekannte Menschen, Orte und 
Geschichten in unserer Stadt. Und er stellt den Freiburger*Innen in der heu-
tigen Zeit zwischen Krieg und Frieden die Frage: Was tun wir dazu? 
Mittwoch, 9. November 2022, 19:00 Uhr 
Kath. Pfarrzentrum Merzhausen, Dorfstr. 8 – Unkostenbeitrag 3 € 

Parteien  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Hexental 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Ortsverband Hexental, fand am 20.10.2022 im Bürgersaal Merzhausen statt. 
Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr sowie das 40-jährige Jubi-
läum des Ortsverbandes stand auch die Neuwahl des Vorstands an. Die bis-
herige Vorsitzende Carmen Flum trat nicht mehr zur Wahl an und wurde mit 
großem Dank für ihr Engagement verabschiedet. 
Als neue Vorsitzende wurden Andrea Budig (Merzhausen) und Malte Weber 
(Wittnau) gewählt. 
Schriftführer ist Christoph Ueffing (Merzhausen), Beisitzende sind Benjamin 
Bröcker (Horben), Jürgen Lieser (Wittnau), Matthias Seelmann-Eggebert (Au) 
sowie Per Seidensticker (Merzhausen). 

Landwirtschaft 

Pflanzenschutz – Sachkundelehrgang für  
Landwirte  
Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, dass alle Personen, die beruflich 
Pflanzenschutzmittel anwenden oder verkaufen, sachkundig sein müssen.  
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Außenstelle Breisach bietet 
folgenden Basislehrgang „Sachkundenachweis Pflanzenschutz“ in online 
an. Der Lehrgang umfasst diverse Unterrichtsabende und schließt mit einer 
Prüfung ab.  
Lehrgang Terminplan Prüfung  
Landwirte 06.12.2022 24.01.2023 
(Ackerbau, Grünland, 12.12.2022 
Obstbau, Gemüsebau) 15.12.2022 
von 19:00–22:00 Uhr 09.01.2023 

10.01.2023 
16.01.2023  

Die Lehrgangs- und die Prüfungsgebühr betragen jeweils € 40,- (zusammen 
€ 80,-). 
Interessierte Personen sollten sich mit Namen, Adresse, Geburtsdatum und 
Geburtsort umgehend beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Fach-
bereich Landwirtschaft, per email landwirtschaft@lkbh.de anmelden. Nach 
ihrer Anmeldung wird ihnen ein Link für die Kursteilnahme zugesandt.  
Weitere Auskünfte erteilt für den Lehrgang in Breisach, Pflanzenproduktions-
berater Raphael Maurath 0761 2187-5823. 

Vereine  

SV Au-Wittnau e. V. 
Erste gewinnt Heimspiel gegen Erzingen 
SV Au-Wittnau I – FC Erzingen 4:0 
Nachdem die erste Mannschaft des SV Au-Wittnau zuletzt 4 Punkte aus den 
vergangenen zwei Spielen ergatterte, wollte man die Mini-Serie mit einem 
Heimsieg gegen Landesliga-Neuling Erzingen ausbauen. Und die Roten lie-
ßen von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Philipp Kaiser brachte die 
Hexentäler bereits nach 5 Minuten in Führung, ehe erneut Kaiser keine 4 
Minuten später durch Matze Brengartner bedient wurde und zu seinem 7. 
Saisontreffer einnetzte. Ralf Wassmer erhöhte kurz vor der Pause zum vor-
entscheidenden 3:0. Der zweite Spielabschnitt begann wie der erste, mit 
einem schnellen Tor der Gastgeber. Nach Vorlage von Philipp Kaiser erzielte 
Marco Steiert sein 3. Saisontor und traf zum schlussendlichen 4:0. In der 
Folge passierte nicht mehr viel und so steht unsere erste Mannschaft nach 
12 Spielen mit 15 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. 

Zweite verliert Derby gegen Merzhausen  
SV Au-Wittnau II – VfR Merzhausen 3:4 
Erstmals seit der Saison 2006/07 kam es wieder zu einem Punktspielderby 
zwischen dem SV Au-Wittnau und unseren Freunden vom VfR Merzhausen. 
Damals spielte noch unsere Erste in der Kreisliga A gegen die Erste vom VfR, 
zuhause gewannen wir 4:0, das Spiel in Merzhausen endete mit einem 
kuriosen 4:4. Am vergangenen Sonntag ging es ähnlich spektakulär zu. Mit 
4:3 musste sich unser Farmteam aber letztlich gegen die Erste des VfR 
geschlagen geben. Nachdem der VfR mit 3:0 und 4:1 führte, kamen die 
Roten durch Tore von Björn Britz und zweimal Samuel Kaplan nochmal heran. 
Letztlich kam die Aufholjagd jedoch zu spät und die Roten verloren das 5. 
Spiel in Folge. 

Dritte mit Punkteteilung gegen Merzhausen  
SV Au-Wittnau III – VfR Merzhausen II 1:1 
Auch unsere Dritte spielte am vergangenen Sonntag das Derby gegen den 
VfR Merzhausen, wobei dieses Spiel aus Sicht der Roten glücklicher ausging. 
Mit 1:1 trennten sich die Teams im Burgblickstadion zu Wittnau. Das Tor des 
Tages für die Wittnauer erzielte Omar Aouam. Die dritte Mannschaft steht 
jedoch trotz des Punktgewinns weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der 
Kreisliga B VI.  

Damen I mit Auswärtssieg gegen Obermünstertal/Staufen 
SG Obermünstertal/Staufen – SG Au-Wittnau Damen I 0:4 
Auf dem ungewohnt kleinen Fußballplatz mussten sich unsere Farben 
zunächst einspielen, was die Gastgeberinnen zu ihren Gunsten nutzten und 
in der Anfangsphase viel Druck machten. Langsam spielten sich die Wittnau-
erinnern warm und zeigten sich varientenreich in den Ausführungen der Frei-
stöße. Nachdem die flache Variante in der 12. und der Flankenball in der 16. 
Minute von Sarina Asal von den Gegnerinnen verteidigt wurde, waren aller 
guten Dinge sprichwörtlich drei: der Freistoß in der 35‘ von unserer Nummer 
11 fuhr unter der Latte direkt ein. Kurze Zeit später konnte Luisa Erlacher den 
Ball zum 2:0 ins Tor der Gastgeber versenken. Vorausgegangen war ein Eck-
ball unserer Kapitänin. Doch unsere Frauen hatten noch nicht genug. In der 
letzten Spielminute vor der Halbzeit nach einer Flanke in den Strafraum von 
Jana Lais, prallte der Ball von der Latte ab und diesmal war es Sonja Wölfi, 
die goldrichtig stand und den Ball erneut im gegnerischen Netz zappeln ließ. 
Mit dem Zwischenstand 0:3 pfiff der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab. 
Gleich sieben Minuten nach dem Anpfiff für die zweite Hälfte gab es einen 
weiteren Freistoß für unsere Wittnauerinnen auf der Mittellinie. Stefanie 
Zimmermann flankte gekonnt in den Strafraum und Sarina Asal nahm den 
Ball volley aus der Luft und versenkte das Leder mit einem Seitfallzieher zum 
0:4. Die Zuschauer sahen viele weitere Torchancen auf beiden Seiten. Immer 
wieder scheiterten unsere Farben jedoch an der starken und aufmerksamen 
Torhüterin der Gastgeberinnen. Für Luisa Erlacher kam in der 67‘ Alicia Dias-
Dilger und in der 75‘ verließ Laura Guldenschuh den Platz für Mila Fauth. Die 
Mannschaften verabschieden sich mit dem Endstand 0:4. 
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Termine der nächsten Spiele: 
So. 06.11. 10:15 | SV Au-Wittnau Herren III – SV Gottenheim II 
So. 06.11. 12:15 | SV Au-Wittnau Herren II – SV Gottenheim I 
So. 06.11. 14:45 | SV Au-Wittnau Herren I – SV Weil I 
Mi. 09.11. 19:00 | SV Au-Wittnau Herren I – FC Freiburg-St. Georgen I 
So. 13.11. 13:00 | SV BW Wiehre Fr.II – SV Au-Wittnau Herren III 
So. 13.11. 15:00 | SV BW Wiehre Fr.I – SV Au-Wittnau Herren II 
So. 13.11. 13:00 | SV Au-Wittnau Damen I – SC Sand III 

Termine Nachbarschaft 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 
08. Nov., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 10 + 14 Uhr, Treff: n

Musikpavillon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 
2 Std, kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der Physiotherapie, 
die fit machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Wal-
ter Sittig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 0173329 2710, E-
Mail: waltersittig@aol.com 
09. Nov., Mittwoch: „Reutebachschlucht und Gundelfinger Weinberge“, n

Reutebachgasse – Reutebachschlucht – Friedhof Wildtal – Flammhof – 
Leheneck – Gundelfingen, Treff: 13 Uhr, Straba-Haltestelle Reutebachgas-
se, Linie 4, Auf-/ Abstieg: 300m, Gehzeit: 3Std/9km, leicht-mittel, Einkehr: 
ja, Rucksackverpflegung: ja, Führung: Walter Sittig, Tel.: 0173329 2710 
12. Nov., Samstag: „Gehölzpflege im Kaiserstuhl“, Treff: 9:00 Uhr, Infor-n

mation bei Manfred Metzger, Tel.: 07665/2430 
13. Nov., Sonntag: „Der Kaiserstuhl zeigt seine leuchtende Weite“, Rund-n

wanderung mit der CBL, Bhf Achkarren – Schneckenberg – Bitzenberg – 
Bömischberg – Bhf Achkarren, Treff: 09:05 Uhr, Hbf, Zug Breisach, Auf-
/Abstieg: 250m, Gehzeit: 4Std/13,5km, mittel, Einkehr: nein, Rucksack-
verpflegung: ja, Führung: Beate Hartung, Tel.: 0761/4538162 
15. Nov., Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 10 + 14 Uhr, Treff: n

Musikpavillon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 
2 Std, kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der Physiotherapie, 
die fit machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Wal-
ter Sittig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 0173329 2710, E-
Mail: waltersittig@aol.com 

16. Nov., Mittwoch: „Spazierwanderung“, im Glottertal entlang der n

Reben. Treff: 10.50 Uhr, Hbf, Zug Bleibach, Denzlingen Umsteigen Bus 
7205, Gehzeit: 2,5Std/ 5,5km, leicht, Einkehr: am Ende, Führung: Irene 
Läuger, Tel. 0761/482708 

Gäste sind herzlich willkommen. Corona Vorsichtsmaßnahmen sind ein-
zuhalten 

Stubenhauskonzert Staufen 

Am Sonntag, den 13.November 2022 findet um 18 Uhr im Stubenhaus in 
Staufen eine Schubertiade mit den Pianistinnen Karina Cveigoren und Ada 
Heinke und dem Bassisten Lukas Lemcke statt. Auf dem Programm des Stu-
benhauskonzertes stehen neben einigen ausgewählten Liedern und ein paar 
vierhändige Kompositionen für Klavier auch zwei herausragende Klavierwer-
ke Schuberts: die Sonate a-moll op.143 und die “Wandererfantasie“. 

Notfälle im Kindes- und Jugendalter 

Wie erkenne ich ernste Erkrankungen bei Kindern? Diese und andere Fragen 
beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist die VHS 
Dreisamtal e. V. in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW). 
Selten aber schnell kann es im Kindes- und Jugendalter zu einem Notfall 
durch Krankheit oder Unfall kommen. Der in Freiburg niedergelassene Kin-
der- und Jugendarzt Dr. Roland Fressle gibt Ihnen eine Übersicht über wich-
tige Unfallursachen und rund um das Thema Erste Hilfe bei Notfällen. 
Das Erkennen von ernsteren Erkrankungen und deren Therapie stehen eben-
so im Mittelpunkt seines Vortrags wie heute selten gewordene sogenannte 
„Kinderkrankheiten“. Was kann man präventiv unternehmen, dass es gar 
nicht zu schweren Erkrankungen kommt. Für was gibt es Hausmittel? Für was 
nicht? 
Neben dem Vortrag bleibt auch ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen aus 
dem Zuhörerkreis einzugehen und mit Ihnen zu diskutieren. 
Termin: Freitag, 11.11.2022, 19:30 bis 21:30 Uhr 
Veranstaltungsort: Talvogtei-Scheune – Bürgersaal, Talvogteistraße, 79199 
Kirchzarten 
Eintritt: 9,00 Euro – Anmeldung erforderlich unter der Tel.-Nr.: 07661 5821 

Öffentliche Bekanntmachung 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-recht-
liche Religionsgesellschaft 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 
des baden- württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldege-
setz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religions-
gesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehöri-
gen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu 
Vor- und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen 
die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für 

Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung 
wird der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Au ein-
gelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen-
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Au eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wähler-
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0
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Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 
2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenaus-
künfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, 
sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahl-
berechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Au eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die 
Daten-übermittlung an das Staatsministerium 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Meldere-
gister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde 
nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubi-
läums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermittelt 
darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium 
zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind 
zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Au eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gem. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft zu erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Heraus-
gabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeinde Au eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  

Satzung über die Form der öffentlichen  
Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) 

vom 20. Oktober 2022 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in 
Verbindung mit §  1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (DVO-GemO) in der jeweils aktu-
ellen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 20. Oktober 2022 
folgende Bekanntmachungssatzung beschlossen: 

§ 1  
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet 

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Au erfolgen, soweit keine 1.
sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, durch die Bereitstellung 
auf der Internetseite der Gemeinde Au www.au-hexental.de in der Rubrik 
„Rathaus & Service“ unter „Aktuelles/öffentliche Bekanntmachungen“. 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung. 

Die öffentlichen Bekanntmachungen können im Rathaus der Gemeinde 2.
Au während der Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind 
gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. Ausdrucke der öffent-
lichen Bekanntmachungen können unter Angabe der Bezugsadresse 
gegen Kostenerstattung zugesandt werden. 
Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der 3.
Gemeinde Au zu Bauleitplänen, solange die Regelung der §§ 3, 4 a und 
10 Baugesetzbuch (ergänzende Internetbekanntmachung) gilt oder auf-
grund anderer sondergesetzlicher Bestimmungen, zusätzlich im Hexentä-
ler Amtsblatt – Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Hexental, des Zweckverbands Wasserversorgung Hexental und der 
Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau. Als Tag der 
Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des Amtsblatts. 
Ist eine rechtzeitige Bekanntmachung nach § 1 (1) nicht möglich, so kann 4.
die öffentliche Bekanntmachung in anderer geeigneter Form, insbeson-
dere durch Einrücken in eine bestimmte, regelmäßig erscheinende Tages-
zeitung, erfolgen (Notbekanntmachung). Sie gilt dann mit Ablauf des 
Erscheinungsdatums als vollzogen. Die Bekanntmachung ist in der vor-
geschriebenen Form zu wiederholen, sobald es die Umstände zulassen. 
Die Satzungen der Gemeinde Au sind unter www.au-hexental.de in der 5.
Rubrik „Rathaus & Service“ unter „Bürgerservice/Ortsrecht“ einsehbar. 

§ 2  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 1.
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Form der öffentlichen 2.
Bekanntmachung vom 14. Dezember 2016 außer Kraft. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
Au den 20. Oktober 2022  
Jörg Kindel – Bürgermeister 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Au 
vom 18. November 2021 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 20. 
Oktober 2022 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die öffent-
liche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Au 
vom 18. November 2021 beschlossen: 

§ 1  
§ 42 Abs. 1, 2 und 3 der Abwassersatzung wird wie folgt geändert: 

Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach §  38 Abs. 1 und 2 1.
beträgt je m³ Schmutzwasser 0,44 Euro. 
Für Schmutzwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-2.
ge gebracht wird (§ 38 Abs. 3), erfolgen folgende Aufschläge auf die 
Gebühr nach Abs. 1: 

bei Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen 20 % a)
bei Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 20 % b)
bei Schmutzwasser, das aus keiner der Anlagen nach c)
a) und b) stammt 50 % 
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Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 4) beträgt je m² der nach § 41 3.
Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche 0,13 Euro. 

§ 2  
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.  
Au, den 21. Oktober 2022 
Jörg Kindel – Bürgermeister  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.  

Amtliche Nachrichten 

Bekanntgabe der Beschlüsse  
aus der öffentlichen Sitzung vom 20.10.2022 

TOP 1  
Antrag von GR Frieder Büchler auf Ausscheiden aus dem Gremium der 
Gemeinde Au 
Einstimmig hat der Gemeinderat festgestellt, dass die Voraussetzungen des 
§ 16 (1) Nr. 3 und 6 GemO für das Ausscheiden als Gemeinderat gegeben 
sind und stimmte dem Antrag von Herrn Frieder Büchler auf Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat Au zum 20.10.2022 zu. 
Anschließend würdigte BM Kindel in einer Ansprache den scheidenden 
Gemeinderat, der erstmals 1994 ins Gremium gewählt wurde. Er dankte ihm 
für sein kommunalpolitisches Engagement und überreichte im Namen der 
Bürgerschaft und des Gemeinderates zum Abschied ein Luftbild der Gemein-
de Au. 

TOP 2 
Nachrücken von Herrn Matthias Massie in den Gemeinderat Au 
Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat festgestellt, dass keine Hin-
derungsgründe für den Eintritt von Matthias Massie in den Gemeinderat vor-
liegen. Nach Ablegen des Amtseides begrüßte BM Kindel Matthias Massie 
als neues Mitglied im Gemeinderat von Au. 

Top 3 
Bestellung eines neuen Verbandsversammlungsmitgliedes für die Ver-
waltungsgemeinschaft Hexental nach Ausscheiden von Frieder Büchler 
aus dem Gemeinderat Au 
Einstimmig hat sich das Gremium darauf verständigt, dass die Nachfolge 
von Frieder Büchler als Vertreter in der Verbandsversammlung der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental Klaus Asal entsandt werden soll. Sollte er ver-
hindert sein, wird Werner Lorenz das Mandat wahrnehmen. 

TOP 4 
Klimaschutz in der Region 
Etablierung eines Bürger_innenrats zum Thema „100 % Erneuerbare 
Energie in der Region Freiburg – Vorstellung der Empfehlungen 
Regionales Klimaanpassungsprojekt – Interessenabfrage bei den Kom-
munen. 
Zu a) hat das Gremium folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: 

Allen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern wird für die Mitwir-n

kung bei den Erstellung der Empfehlungen gedankt. Für die Gemeinde Au, 
Bollschweil, Horben, Merzhausen, Schallstadt und Wittnau soll ein 
gemeinsames Bürgergespräch stattfinden. 
Die von einer Bürgerin aus Au vorgestellten Empfehlungen wurden zur n

Kenntnis genommen und sollen Eingang in weitere Beratungen des  

kommunalen Gremiums finden. 
Nach Beschluss des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 soll darüber infor-
miert werden, welche Empfehlungen schon umgesetzt bzw. sich im Umset-
zung befinden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll im Gemeinderat ein Bericht 
über den Umsetzungsstand aller Empfehlungen erfolgen. 
zu b)  
Der Gemeinderat unterstützt einstimmig das Regionale Klimaschutzprojekt 
über den Regionalverband Südlicher Oberrhein.  

TOP 5 
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung (Bekannt-
machungssatzung)  

Beratung und Beschlussfassung n

Der Gemeinderat Au hat einstimmig die Satzung über die Form der öffent-
lichen Bekanntmachung beschlossen. Die neue Satzung tritt zum 01.01.2023 
in Kraft. 

TOP 6 
Abwasserbeseitigung; 
Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für die 
Jahre 2022 bis 2023 
hier: Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat hat einstimmig folgendes Beschlüsse gefasst:  

Die Berechnungsgrundlagen der Kalkulation der Gebühren für die zen-1.
trale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 2022 bis 2023, 
Stand 19. September 2022 (Anlage 1 der Beratungsvorlage) werden 
angewandt. 
Die Gemeinde Au wählt als Bemessungsmaßstab für die Schmutzwas-2.
serbeseitigung den Frischwassermaßstab. Bemessungsmaßstab für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die bebauten und befestigten 
Grundstücksflächen, die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen 
sind. 
Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse der Jahre 3.
2022 bis 2023 berücksichtigt. Somit liegt der Gebührenbemessung die 
Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2023 zugrunde. Die Aufteilung der 
Kosten auf die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt 
nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen. 
Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach 4.
§ 14 Abs. 3 Satz 1 KAG auch die angemessene Verzinsung des Anlage-
kapitals und angemessene Abschreibungen. In der Gebührenkalkulation 
wurde die Verzinsung in Höhe von 3,29 Prozent berücksichtigt. Bei der 
Ermittlung der Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zugrunde gelegt. 
Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der 5.
Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den 
laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen vor-
genommen (Straßenentwässerungsanteil). 
Der Straßenentwässerungsanteil beträgt: 
laufende und kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung    0 % 
laufende und kalkulatorische Kosten Kläranlage                             0 % 
laufende Kosten Regenwasserbeseitigung                                     27 % 
kalkulatorische Kosten Regenwasserbeseitigung                           50 % 
Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, wel-6.
che in die Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt. 
Der Kalkulationszeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 wird 7.
beschlossen. 
Im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2023 erfolgt der Ausgleich der Vorjah-8.
resergebnisse wie folgt: 

Schmutzwasserbeseitigung: a)
Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 
2016 bis 2018 mit einem Betrag von 84.139,70 Euro 
Niederschlagswasserbeseitigung: b)
Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 
2016 bis 2018 mit einem Betrag von 5.677,74 Euro 

Der Gemeinderat stellt die Gebühren für die Schmutz- und Nieder-
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schlagswasserbeseitigung wie folgt fest: 
Schmutzwassergebühr: 
ab dem 1. Januar 2022 0,44 Euro pro cbm 
Niederschlagswassergebühr 
ab dem 1. Januar 2022 0,13 Euro pro qm 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über 9.
die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der 
Gemeinde Au vom 18. November 2021 in der vorliegenden Fassung. 

TOP 7 
Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels im Hexental 

Beratung und Beschlussfassung für Au n

Mit 7 Jastimmen, 2 Neinstimmen bei 2 Enthaltungen beschloss der 
Gemeinderat Au, sofern der Förderantrag genehmigt ist und ausreichend 
umliegenden Mitgliedsgemeinden zugestimmt haben, dass das Unterneh-
men FUB IGES Wohnen + Immobilien + Umwelt GmbH mit der Erstellung 
eines qualifizierten Mietspiegels beauftragt werden soll. 

TOP 8 
Antrag auf Baugenehmigung 
Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäusern – veränderte Ausführung 
Waldstraße 29, Flst.-Nr. 441 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Bei 5 Jastimmen 3 Neinstimmen und 2 Enthaltungen hat der Gemeinderat 
Au das Einvernehmen gem. §§ 31 und 36 BauGB zum Antrag auf Neubau 
von zwei Mehrfamilienwohnhäusern – veränderte Ausführung�, Waldstr 29, 
auf Flst-Nr. 441 auf Grundlage der jetzt vorliegenden Planfassung und den 
beantragten Befreiungen erteilt. Folgende Befreiungen wurden beantragt: 
a) Abstände vom Stellplatzen und Carports um 0,50 m zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche (Waldstraße) 
b) Abstandspflicht von der Stützwand (Wohnung 3 EG) angrenzend an Lgb. 
Nr. 440 
c) Überschreitung der Grundstücksfläche um 85 m² (13%) 

TOP 9 
Antrag auf Baugenehmigung 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung u. Doppelgarage 
Rottbergstraße 7, Flst.-Nr. 370/2 
hier: Beratung und Beschlussfassung 
Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Schlossberg“. Das Bauvorhaben entspricht nicht vollständig den Festset-
zungen des geltenden Bebauungsplans und ist somit in den einigen Punkten 
nach § 31 Baugesetzbuch zu befreien.  
So überschreitet das Bauvorhaben das Baufenster des Flurstücks durch ein 
Vordach mit den Maßen 1,25 auf 5,75 m an der Südost Seite.  
Die 7. Änderung des Bebauungsplans „Schlossberg“ regelt die Gestaltung 
von Dächern. Hiernach darf die maximale Höhe der senkrechten Flächen von 
Schleppgauben maximal 1,20 m, die Höhe sonstiger Gauben 1,50 m vom 
Schnittpunkt der Dachfläche gemessen nicht überschreiten. Mit einer Höhe 
von 1,50 m wird eine Befreiung von 0,30 m eerforderlich.  
Die Höhe der Außenwand zur Talseite überschreitet die Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Hierbei ist eine Höhe von 6,50 m zulässig, diese wird durch 
die Planung jedoch durch 1,77 m überschritten. Insgesamt weißt die Außen-
wand zur Talseite eine Höhe von 8,27 m auf.  
Die Durchführung des Bebauungsplanes auf dem Flst. Nr. 370/2 würde hier 
bei dieser atypischen Grundstückssituation durch die steile abfallende 
Geländetopgraphie, dem Quergefälle und dem geometrischen schräg zulau-
fenden Grundstück zu einer nicht beabsichtigen Härte mit einer Verhin-
derung zur Bebaubarkeit führen. Bei Einhaltung der mittleren Traufhöhe von 
6,50 m zu diesen natürlichen Geländeoberflächen müsste das Gebäude um 
0,98 m tiefer gegründet werden. Diese Gründung würde zu erheblichen sta-
tischen Aufwand aufgrund des erhöhten Hangdrucks führen und zusätzlich 
die Erschließung der Garagenzufahrt und der Zugang von der Rottbergstraße 
durch eine starke Rampenausbildung zu technischen Erschwernissen führen.  
Der Bebauungsplan legt fest, dass die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) im 
Mittel max. 1,50 m über dem natürlichen Gelände liegen darf. Ausnahmen 
können in begründeten Fällen (z.B. extreme Steillage) zugelassen werden. 
Die EFH der Planung überschreitet die Festsetzungen des Bebauungsplans 

um ca. 1 m und muss hierfür befreit werden. 
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen gem. §§ 31 und 36 BauGB zum 
Antrag auf Neubau eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Doppel-
garage, Rottbergstraße, Flst.Nr. 370/2 und stimmt den dargestellten Befrei-
ungen einstimmig zu. 

Wechsel am Ratstisch - 
Frieder Büchler wurde verabschiedet – Matthias Massie rückt nach. 
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde Frieder Büchler nach 28 Jahren 
aus diesem Amt verabschiedet. Büchler, der erstmals 1994 für die Wähler-
vereinigung kandidierte und zuletzt 2019 wiedergewählt wurde, war zeit-
weise auch Stellv. Bürgermeister und Vertreter der Gemeinde Au in der Ver-
bandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental. In dieser lan-
gen Zeit hatte er bei vielen kommunalpolitischen Entscheidungen mit-
gewirkt, war als Vorstand des Musikvereins auch ein Fürsprecher aller örtli-
chen Vereine. 
Frieder Büchler konnte fundierte Sachverhalte verständig erläutern und war 
in rechtlichen Fragen ein zuverlässiger Ansprechpartner. Seine Entscheidun-
gen waren nicht vom politischen Kalkül geprägt, sondern mit Bedacht 
gefasst.  
Die Ehrungen des Gemeindetages, Urkunde, Nadel und Stele waren ihm 
bereits vor Jahren für seine Verdienste als Gemeinderat überreicht worden. 
BM Kindel wies darauf hin, dass in der kommenden Neujahrsmatinee dem 
Wirken von Frieder Büchler intensiv gewürdigt werden soll. 
BM Kindel dankte ihm für die gute Zusammenarbeit im Gremium und mit der 
Verwaltung und überreichte ein Luftbild der Gemeinde Au. 
Seiner Frau Gertrud übergab er einen Blumenstrauß als kleine Entschädigung 
für viele Stunden der Abwesenheit an Sitzungsabenden. 
Anschließend begrüßte BM Kindel Matthias Massie, der bei der letzten Kom-
munalwahl 2019 als Ersatzperson gewählt worden war und nun für Frieder 
Büchler in die Fraktion der Wählervereinigung Au nachrückt.  
Nach seinem Amtseid wurde er mit Handschlag ins Gremium aufgenommen 
und konnte für die ersten Entscheidungen am Ratstisch Platz nehmen. 

 
Bürgermeister Kindel mit dem scheidenden GR Frieder Büchler und neuem 
GR Matthias Massie  (Bild: Stefanie Dold) 
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Auf dem Elmar-Bitzenhofer-Fußweg am Bach ist 
Radfahren nicht erlaubt. 
Entlang des Dorfbaches gibt es seit vielen Jahren den beliebten Fußweg, der 
eigens nur für Fußgänger angelegt worden ist. Eine entsprechende Beschil-
derung weist darauf hin. 
Leider kommt es immer wieder zu unschönen Zwischenfällen, da Radfahrer 
diesen Weg verbotener weise nutzen und keine Rücksichtnahme gegenüber 
Fußgängern zeigen. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesem Weg um 
einen nur für Fußgänger ausgewiesen Weg handelt, und bitten um ent-
sprechende Beachtung. 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Anschluss 
an den Gräberbesuch 

Am Sonntag, den 6. November 2022, um ca. 10:00 Uhr findet nach dem 
Gräberbesuch die Gedenkfeier zum Volkstrauertag für die Toten der bei-
den Weltkriege am Ehrenmal in der Einsegnungshalle in Au statt. 
Die Feier wird umrahmt von den örtlichen Vereinen sowie von  
der Freiwilligen Feuerwehr Au.  
Zu dieser Gedenkfeier sind unsere Bürgerinnen und Bürger herzlich ein-
geladen. 
Jörg Kindel – Bürgermeister  

Ergebnis der zuletzt stattgefundenen Geschwin-
digkeitsmessung in Au 

26.09.2022 L122  
zul. Höchstgeschw. 40 km/h 
Einsatzzeit 06.05 bis 11.05 Uhr 
Gemessene Fahrzeuge 1.710 
Beanstandungen 7 
Höchstgeschwindigkeit 55 

Im Rathaus Au wurden folgende Sachen  
abgegeben: 

ein weinroter „Deuter“ Rucksack; Inhalt: gefütterte „Rieker“ Stiefeletten n

in Gr. 41  
CD Sammlung „Harry Potter und der Orden des Phönix“ n

Matchsack, Stoff / Leder, Inhalt: T-Shirt von Alprausch n

ein Paar Sneakers Gr. 37, brauner Stoff mit weißen Zehenkappen n

2 Schüko Schlüssel mit „Blumen“-Anhänger Aufdruck Pharmacia Diagnos-n

tics, gefunden zwischen Schützenhaus Au und Stöckenhöfe (05.09.22) 
Bluetooth Ohrhörer, Ladehülle in camouflage Muster (21.07.2022)  n

ABUS Schlüssel mit schwarzem Anhänger (13.04.2022) n

CES Schlüssel, gefunden bei den Tennisplätzen (23.06.22) n

Die Fundsachen können zu den Öffnungszeiten im Rathaus Au abgeholt wer-
den. 

Allgemeine Nachrichten  

Seniorentreff Au 

Im November finden unsere Spielnachmittage statt am Dienstag, 8.11.2022 
und am Dienstag, 22.11.2022 um 15:00 Uhr im 1. Stock des Bürgerhauses.  

Wir beginnen mit Kaffee und Kuchen, dann gehts an sie Spieltische: Karten-
, Würfel- und Brettspiele – ganz nach Laune und verfügbaren Partnern. 
Wir freuen uns auch über neue Gäste! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, 
wir bitten um einen Unkostenbeitrag von €1.- / Person. 
Es gelten die dann verordneten Infektionsschutzmaßnahmen und die 3G -
Regeln: Geimpfte, Getestete (Test nicht älter als 24Std) und Genesene mit 
Attest sind herzlich willkommen. 
Neue Gäste werden gebeten, die entsprechenden Dokumente (Impfausweis 
/ ärztl. Attest / neg. Testresultat) beim 1. Mal mitzubringen, (wird dokumen-
tiert). 

Kindergartennachrichten 

Einladung zu unserem St. Martinsumzug 

Alle Kinder, Eltern, Verwandte und Bekannte sind herzlich eingeladen, an 
unserem St. Martinsumzug teilzunehmen. 
Wann: am Freitag, den 11.11.22 
Treffpunkt: Wiese beim Bürgerhaus 
Uhrzeit: 17:30 Uhr  
Ablauf: 
Bei schönem Wetter werden die jüngeren Kinder einen Lichtertanz präsen-
tieren, während die älteren Kinder ein Rollenspiel eingeübt haben. Nachdem 
die Erwachsenen das traditionelle Martinsspiel aufführen werden, geht 
unser Laternenumzug los. Umrahmt wird die Wegstrecke mit musikalischen 
Einlagen der Jugendmusik und Unterstützung der Jugendfeuerwehr. Hierfür 
im Voraus ein herzlichen Dankeschön. 
Unser Elternbeirat bietet auf dem Vorplatz des Bürgerhauses Würstchen, 
Punsch und weitere alkoholfreie Getränke an.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass der Ausschank erst nach dem offiziellen 
Teil beginnt. Bitte bringen Sie Tassen oder Becher mit. 
Bei schlechtem Wetter findet eine kleine Martinsfeier in der Kirche statt 
(ohne Bewirtung). 
Die Aufsichtspflicht an diesem Abend liegt bei den Eltern! 
Auf Ihr Kommen freut sich 
das Kita. – und Krippenteam St. Johannes, Au  
mit dem Elternbeirat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 8. 
November 2022 um 19:00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben statt. 
Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

Vorstellung des Energieberichts 2021; Weiterführung des Energie-1.
managements 

Beratung und Beschlussfassung  n

Infrastrukturprojekte Kindergarten und Grundschule Horben; Beauftra-2.
gung eines Projektsteuerungsbüros 

Beratung und Beschlussfassung  n

Wasserversorgung; Neukalkulation der Wassergebühr zum 1. Januar 2023 3.
Beratung und Beschlussfassung  n

Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental  4.
Beratung und Beschlussfassung  n

Neufassung der Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Horben 5.
Beratung und Beschlussfassung  n

Konzessionsvertrag für die Stromversorgung; 6.
Anpassung des Konzessionsvertrages aufgrund steuerrechtlicher  
Änderungen 

Beratung und Beschlussfassung  n

Bekanntgaben des Bürgermeisters 7.

Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 8.
Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 9.

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungs-
vorlagen bis spätestens am Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht werden. 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Rathaus geschlossen 

Wegen einer Fortbildungsveranstaltung bleibt das Rathaus Horben am Mon-
tag, 7. November 2022 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Gemeindeverwaltung Horben 

Dog-Stationen in Horben 
Seit mehreren Jahren gibt es in Horben insgesamt 6 Dog – Stationen, in wel-
che gefüllte Hundekottüten eingeworfen werden können. Herzlichen Dank 
an die Hundehalter für die Benutzung der Stationen. Von Beginn an stellt die 
Fa. Zoo – Burkhart GmbH in Freiburg der Gemeinde Horben die Hundekottü-
ten kostenlos zur Verfügung. Vielen Dank deshalb auch an die Familie Bur-
kart für ihre Mithilfe und Unterstützung, die Landschaft von Horben sauber 
zu halten  
Die Gemeindeverwaltung Horben

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0

Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses  
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet am  

Donnerstag, 10. November 2022, 17:30 Uhr 
im Rathaus Merzhausen, Bürgersaal, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Antrag auf Bauvorbescheid 1.
Neustrukturierung der Grundstücke, Abbruch der alten Gebäude und 
Schuppen, Errichtung Neubebauung an der Heimatstraße und im rück-
wärtigen Bereich 

Heimatstraße 5 a und b, 7 a und b, FlSt. Nrn. 478 und 479 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Antrag auf Baugenehmigung 2.
Erweiterung einer Apotheke, Errichtung eines Carports, Ausbau des DG`s 
mit zwei Wohneinheiten, Nutzungsänderung der Gewerbeeinheit im EG 
von Sparkassenfiliale zu Bäckereiverkauf mit Stehkaffee und Außen-
bewirtungsflächen sowie im 1. OG von Wohneinheit zu Arztpraxis, Neu-
ordnung der Kfz- und Fahrradabstellplätzen 

Dorfstraße 5, FlSt. Nrn. 44/4 + 44/107 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung, die unter Beachtung der aktuell erfor-
derlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln stattfindet, herzlich ein-
geladen. Die Beratungsunterlagen zur Sitzung sind ab dem 4. November 
2022 unter www.merzhausen.de hinterlegt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am  

Donnerstag, 10. November 2022, 18:00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Frageviertelstunde 1.
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 2.
Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ 3.

Billigung des Planentwurfs n

Beschluss zur Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung (Offenla-n

ge) 
Bebauungsplan "Becherwald" 4.

Beratung und Beschluss über die im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-n

ligung (2. Offenlage) eingegangenen Bedenken und Anregungen 
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Beschluss zur Durchführung der erneuten, eingeschränkten Öffent-n

lichkeitsbeteiligung (3. Offenlage) 
Aus- und Umbau im Alois-Rapp-Haus  5.

Auftrag Projektsteuerung n

Sanierung der Landesstraße (L122)  6.
Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung n

Wasser- und Breitbandversorgung n

Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung n

Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen n

Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental  7.
Neufassung  n

Beratung und Beschlussfassung n

Teilnahme an einer weiteren Bündelausschreibung für Strom und Gas 8.
des Gemeindetags Baden-Württemberg 

Beratung und Beschlussfassung n

Anpassung der Konzessionsverträge aufgrund steuerrechtlicher Ände-9.
rung  

Beratung und Beschlussfassung n

Mitteilungen der Verwaltung 10.
Anträge und Anfragen aus dem Gremium 11.
Frageviertelstunde 12.

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung, die unter Beachtung der aktuell erfor-
derlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln stattfindet, herzlich ein-
geladen. Die Beratungsunterlagen zur Sitzung sind ab dem 4. November 
2022 unter www.merzhausen.de hinterlegt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses  
Die nächste öffentliche Sitzung des Finanzausschusses findet am  

Donnerstag, 17. November 2022, 18:00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses, Friedhofweg 11 statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Haushaltssatzung 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026 und Investiti-1.
onsprogramm 

Vorberatung n

Verschiedenes 2.
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung, die unter Beachtung der aktuell erfor-
derlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln stattfindet, herzlich ein-
geladen. Die Beratungsunterlagen zu dieser Sitzung sind ab dem 11. Novem-
ber 2022 unter www.merzhausen.de hinterlegt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Sprechstunde des Bürgermeisters 
Die nächste Sprechstunde mit Bürgermeister Dr. Christian Ante findet am  

Mittwoch, 23. November 2022 ab 17:00 Uhr statt.  
Die Sprechstunden am 9. und 16. November müssen leider entfallen. 
Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  
Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem  
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  
Sonstige Terminvereinbarungen bitte ebenfalls unter der Rufnummer 0761 
40161–48. 

Verkürzte Öffnungszeit des Rathauses  
am 10. November 2022 

Das Rathaus Merzhausen bleibt am Donnerstag, 10. November 2022 auf-
grund einer Personalversammlung der Bediensteten ab 9:30 Uhr geschlos-
sen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Aus dem Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss 
vom 24. Oktober 2022 
Informationen zu Ganztagsschulangeboten: Ausschuss sieht Vorzüge der 
gebundenen Form, Infoveranstaltung für alle Eltern folgt  
Aufgrund bundes- und landespolitischer Vorgaben ist das Thema Ganztags-
schule wieder auf die Agenda gerückt. Katrin Knapp, die Rektorin der Hexen-
talschule, informierte den Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss und die inte-
ressierte Bürgerschaft aus Merzhausen und Au über Grundprinzipien einer 
Ganztagsschule, die hierfür erforderlichen Veränderungsprozesse und 
Beschlüsse sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten.  
Sie berichtete, dass aus pädagogischer Sicht eine größere Bildungs- und 
Chancengleichheit für die Kinder, mehr Zeit für individuelles Lernen, eine 
Steigerung der Betreuungsqualität, die sinnvollere Rhythmisierung des 
Schultages sowie mehr Kooperationsmöglichkeiten mit Externen (Musik-
schule, Sportvereine, etc.) deutlich für eine Ganztagsschule sprechen. Dies 
habe sie selbst schon in ihrer vorherigen Schule, wo sie bereits den Prozess 
zu einer Ganztagsschule begleitet hat, feststellen können.  
Eine Ganztagsschule kann entweder in gebundener Form (alle Schülerinnen 
und Schüler nehmen verbindlich am Ganztagsbetrieb teil) oder in Wahlform 
(Eltern haben die Wahl, ob sie ihr Kind für den Ganztagsbetrieb anmelden) 
eingerichtet werden. Von Seiten der Schulleitung wird die gebundene Form 
priorisiert, da sie eine bessere individuelle Förderung ermöglicht und mehr 
Lernchancen für die Schüler eröffnet.  
Der rhythmisierte Ganztagsbetrieb ist grundsätzlich an drei oder vier Tagen 
mit sieben oder acht Zeitstunden möglich. Dies bedeutet, dass bei Ganztags-
schulen in einer rhythmisierten Tagesstruktur Unterricht, Übungsphasen und 
Förderzeiten, Bildungszeiten, Aktivpausen und Kreativzeiten zu einer päda-
gogischen und organisatorischen Einheit verbunden werden. Von Seiten der 
Schulträger und der Schulleitung tendiere man zu lediglich drei Tagen Ganz-
tagsschule à sieben Stunden, das heißt zum Beispiel am Montag, Dienstag 
und Donnerstag von 08:00 bis maximal 15:00 Uhr.  
Ganztagsschulen erhalten je nach gewähltem Zeitmodell eine entsprechen-
de Zuweisung von Lehrerwochenstunden pro Ganztagsgruppe, mit denen 
insbesondere auch Lernzeiten und Angebote zur individuellen Förderung 
umgesetzt werden können. Der Schulträger entscheidet mit Zustimmung der 
Schulkonferenz, welche Form an einer Schule angeboten werden soll.  
Mit Einrichtung der Schule als Ganztagsschule entfallen die Landeszuschüsse 
für Betreuungsangebote (Verlässliche Grundschule, Flexible Nachmittags-
betreuung), wobei die Kommune weiterhin für die ergänzenden Angebote 

Wiedervermietungsprämie für Wohnungen,  
die nach mindestens sechsmonatigem  
Leerstand „wiedervermietet“ werden 

Sind Sie Eigentümer einer Wohnung in Merzhausen? Stand oder steht 
diese seit mindestens sechs Monaten leer und wird oder soll wieder  

vermietet werden? Die Gemeinde Merzhausen honoriert die  
Wiedervermietung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen  

finanziellen Bonus.  
Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Heinelt im Bauamt Merzhausen  

(OG im Rathaus, Zimmer 30, Tel. 0761 40161-31,  
E-Mail: heinelt@merzhausen.de) 
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(z. B. bis 17:00 Uhr) zuständig ist. Anhand von exemplarischen Stundenplä-
nen konnte gut abgesehen werden, dass sich bei einer Ganztagsschule mit-
nichten alles ums Lernen dreht, sondern dass vielmehr auch Projekten oder 
anderen Angeboten ein großer Umfang eingeräumt werden kann. Zudem 
sollen die finanziellen Belastungen für Eltern in diesem Fall reduziert wer-
den. 
Bei einer Antragstellung bis zum 1. Oktober 2023 wäre die Einführung einer 
Ganztagsschule frühestens zum Schuljahr 2024/25 möglich. Um den Eltern 
aus Merzhausen und Au weitere Informationen zu dem Thema und auch 
Gelegenheit für Rückfragen zu geben, findet am Donnerstag, den 24. 
November 2022 im FORUM Merzhausen ein Informationsabend statt, zu dem 
alle Interessierten herzlich eingeladen werden. Mit den Erkenntnissen aus 
der Informationsveranstaltung wird das Thema dann in den zuständigen Gre-
mien diskutiert und danach über das weitere Vorgehen entschieden. 
Schulbetreuung und Schulsozialarbeit gewähren Einblick in ihre Tätigkeit 
Katharina Hettich, die Leiterin der Schulbetreuung an der Hexentalschule, 
berichtete sodann von der aktuellen Situation mit deutlich gestiegenen 
Anmeldezahlen, die für die Betreuerinnen und Betreuer eine große Heraus-
forderung darstellen. Seit Beginn der Corona-Pandemie erfolgt die Betreu-
ung in vier altershomogenen Gruppen mit festen Räumen und Bezugserzie-
hern, was zu einer deutlichen Qualitätssteigerung der Betreuung geführt 
hat. Aktuell sei man dabei, gruppenübergreifende Angebote in den Räumen 
der Schulbetreuung, auf dem Schulhof und in der Sporthalle zu planen.  
Schulsozialarbeiterin Melanie Braune informierte das Gremium über ihre 
Tätigkeit und Schwerpunkte im laufenden Jahr. Sie berichtete, dass neben 
der Elternberatung, dem regelmäßigen Austausch mit dem Lehrer- und 
Schulbetreuungskollegium sowie der Netzwerkarbeit insbesondere die The-
men Einzelfallhilfe, Streitschlichtung und Arbeit in Kleingruppen einen gro-
ßen Umfang ihrer Arbeit eingenommen haben.  
Neu eingeführte Leistungen der Schulsozialarbeit, wie z. B. Einführungs-
wochen in den Klassen 1 und 3 oder das Projekt „FAIR LEBEN“ sollen im lau-
fenden Schuljahr weitergeführt und intensiviert werden. 
Örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung: Umfrageergebnisse zei-
gen hohe Zufriedenheit mit Angeboten 
Seit vielen Jahren fragt die Gemeindeverwaltung mit einem entsprechenden 
Fragebogen den Bedarf an Kinderbetreuung für unter Dreijährige, Kindergar-
ten- und Schulkinder in Merzhausen ab. Die Ergebnisse der Umfrage wurden 
nun, nachdem sie bereits in nichtöffentlicher Runde mit allen Trägern, Lei-
tungen und Elternvertretern vorbesprochen worden waren, im Sozial-, 
Jugend- und Kulturausschuss (SJKA) präsentiert. Dabei zeigte sich in allen 
Bereichen eine hohe Zufriedenheit sowohl hinsichtlich Öffnungszeiten als 
auch pädagogischen Angeboten, wenngleich insbesondere im Kindergarten-
bereich häufiger der Wunsch nach einer Freitagmittagsbetreuung geäußert 
wurde. Bei der Ferienbetreuung für Schulkinder, die in den Osterferien vom 
Team der Schulbetreuung und in den Sommerferien vom Förderverein ange-
boten wird, wünschen sich einige Eltern eine längere Betreuungszeit.  
Für die Bedarfsplanung 2023 wurden die aktuellen Kinderzahlen den vor-
gesehenen Betreuungsplätzen gegenübergestellt. Hierbei zeigte sich, dass 
die Geburtenzahlen sich seit Jahren auf ähnlichem Niveau bewegen. So ist 
die Zahl der unter Dreijährigen nach drei Jahren mit steigenden Zahlen nun 
2023 erstmals wieder rückläufig, wohingegen die Zahl der über Dreijährigen 
weiter zu steigen scheint und sogar den bisherigen Höhepunkt erreicht hat. 
Den steigenden Kinderzahlen werde man mit neuen Angeboten entgegen-
wirken: So wird im nächsten Jahr eine weitere Kleinkindgruppe bei der Kin-
derkrippe „Plumperquatsch“ sowie eine altersgemischte Gruppe im neuen 
Naturkindergarten „Zwetschgenkinder“ eröffnet sowie die Kindertagespfle-
ge mit einem neuen Angebot weiter ausgebaut.  
Im SJKA wurden auch verschiedene Grundsätze der Platzvergabe themati-
siert. So sollen weiterhin altersgemischte und nach Kindesalter getrennte 
Angebote nebeneinander bestehen, um den Eltern mehr Wahlmöglichkeiten 
zu eröffnen und um mehr Flexibilität bei der Platzvergabe zu erhalten.  
Bei größerem Bedarf im U3-Bereich sollte ein Übergang zu Ü3 bereits mit 
zwei Jahren und neun Monaten angestrebt werden. Das Ziel, dass Eltern 
grundsätzlich max. 20 Prozent der Betreuungskosten von Krippe oder Kita 
als Entgelt bezahlen sollen, wird ebenfalls weiterverfolgt. Von der Kleinkind-

betreuung bis zum Abschluss der Grundschule sollen verlässliche Betreu-
ungszeiten gewährleistet und, sofern entsprechendes Personal gefunden 
wird, sollte versucht werden, montags bis freitags eine Betreuung von 07:30 
Uhr bis 17:00 Uhr in mindestens einer Gruppe jeder Einrichtung zu gewähr-
leisten (Angebotsplanung). Vor einer Vergabe von Kindergartenplätzen soll 
zwischen den Einrichtungen ein Abgleich und eine Abstimmung der Ver-
gabezeitpunkte erfolgen. Es wird geprüft, ob dabei ein zentrales Vormerk-
verfahren für alle Einrichtungen Sinn macht und eingeführt wird. 
Jugendarbeit: Skateranlage als Ergebnis aus Jugendforen wird umge-
setzt, Jugendraum wurde mit neuer Musikanlage ausgestattet 
Jugendreferent Martin Rück blickte auf die vergangenen Jugendforen zurück, 
die sich vor allem mit den Themen “Scooter, Biker, Skater” und der Situation 
in der Ortsmitte (Nutzung der roten Welle und mögliche Alternativen) 
befasst haben. Hieraus entstand dann die Planung einer Skateranlage beim 
VfR Sportpark, die im Winter 2022/23 gebaut und im Frühjahr 2023 eröffnet 
werden soll. 
Felix Hensle, der 1. Vorsitzende des Jugendfördervereins „Junges Hexental 
e. V.“, berichtete von der schwierigen Situation der Jugendlichen in Corona-
Zeiten und den Online- sowie Outdoor-Angeboten, die man in dieser Zeit 
entwickelt habe. Durch den Lockdown habe sich eine Alters-Lücke im Lei-
tungsteam ergeben, wodurch nun gerade ältere Teammitglieder fehlen. Dies 
hat zur Konsequenz, dass aktuell nur eine Öffnungszeit des Jugendcafés für 
jüngere Gäste angeboten kann. Positiv sei, dass dank Zuschüssen und Spen-
den eine neue, lang ersehnte Musikanlage angeschafft werden konnte, die 
den Jugendlichen viel Freude bereite. 
Helferkreis ist gut aufgestellt für Beratung und Betreuung von Geflüch-
teten, geeigneter Wohnraum fehlt jedoch  
Kathrin Gieseking berichtete für den „Helferkreis für Flüchtlinge Merzhausen 
e. V.“ von der aktuellen Situation, gerade auch im Hinblick auf die ukrai-
nischen Geflüchteten. Sie legte die Unterschiede zur Lage im Jahr 2015/16 
dar und verwies darauf, dass man aufgrund der damaligen Erfahrungen nun 
deutlich besser auf die neue Situation vorbereitet gewesen sei. Der Helfer-
kreis unterstützt Geflüchtete aus allen Ländern bei Behördenangelegenhei-
ten oder bei der Arbeitssuche, begleitet sie bei medizinischen Problemen, 
hilft bei der Vermittlung von Wohnraum, Ausstattung oder Sprachkursen und 
bietet Hilfe für Kinder sowie Rückkehrhilfe an. Gerade bei der Wohnraum-
beschaffung gerät der Verein jedoch an seine Grenzen, da in Merzhausen 
keine entsprechenden Wohnungen zur Verfügung stehen.  
FORUM Merzhausen nach zehn Jahren Betrieb als attraktiver, variabler 
Veranstaltungsort etabliert; erstmalige Anpassung der Nutzungsentgel-
te vorgesehen  
Die seit Mai 2021 tätige Geschäftsführerin Andrea Just stellte sich im SJKA 
vor und berichtete von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des FORUM 
– selbst zu Lockdown-Zeiten als Test- und Impfzentrum, für Gremiensitzun-
gen oder auch für Firmen-Veranstaltungen, z. T. sogar hybrid (mit Livestrea-
ming). Seit Ende März die Corona-Maßnahmen für Veranstaltungen wieder 
gelockert wurden, ist eine sehr starke Auslastung zu verzeichnen mit Ver-
einsveranstaltungen, Konzerten, Theateraufführungen, Schachturnieren, 
Flohmarkt, Ausstellungen usw. Auch die Buchungen für 2023 sind schon bis 
zum Jahresende recht gut, wobei man sich über viele wiederkehrende Kun-
den freue, die für die Attraktivität des Hauses sprechen. Als Fazit nach einem 
Jahr Tätigkeit ist festzustellen, dass das FORUM bei Merzhauser Vereinen, Fir-
menkunden & Institutionen sehr beliebt ist, stark nachgefragt und gebucht 
wird und die Kunden sich hier sehr gut betreut fühlen. Ausbaufähig sei ledig-
lich das kulturelle Angebot, was bisher einzig den örtlichen Vereinen und 
Aktivitäten Einzelner (z. B. forum jazz e.V., Artisse, Musikverein etc.) obliegt. 
Hier wäre ein Wunsch und auch Ziel, mehr Kultur-Vielfalt im FORUM bieten 
zu können. 
Nachdem die Nutzungsentgelte für das FORUM seit nunmehr zehn Jahren 
unverändert geblieben sind, könne man das von den Personal- oder Bewirt-
schaftungskosten nicht sagen. Aus diesem Grunde sollte eine entsprechen-
de Anpassung vorgenommen werden. Die vorgeschlagenen Beträge sind 
maßvoll und auch im Vergleich zu Angeboten im Umland absolut angemes-
sen. Für die Merzhauser Vereine, die über Freiveranstaltungen bzw. einen 
75prozentigen Nachlass verfügen, ändert sich nahezu nichts.  
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Für öffentliche Kulturveranstaltungen von gemeinnützigen Vereinen aus 
anderen Gemeinden könnte ein neuer Tarif eingeführt werden, mit dem 
diese wie Merzhauser Bürger und Gewerbetreibende angesehen werden 
und somit einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent erhalten. Aufgrund entspre-
chender Anfragen ist abzusehen, dass hierfür ein Bedarf besteht, den man 
mit einem solchen Angebot decken könnte. Dies würde wiederum die Viel-
falt der Angebote im FORUM weiter erhöhen.  
Bürgermeister Christian Ante verwies darauf, dass eine Werbeoption auf 
Freiburger Gemarkung fehle, was sich für Merzhauser Veranstaltungen schon 
als äußerst nachteilig herausgestellt habe. Aus diesem Grunde wird er noch-
mals versuchen, mit den zuständigen Stellen in Freiburg eine entsprechende 
Lösung zu finden. Auch die Aufstellung einer Werbeanlage an der Hexental-
straße sei zu überlegen. Der Ausschuss nahm die Ausführungen wohlwol-
lend zur Kenntnis. Die neuen Tarife sollen nun im Rahmen der Haushaltspla-
nungen für 2023 festgelegt werden. 

Allgemeine Nachrichten 

Sankt Martin in Merzhausen 
Und er kommt doch! Eine Weile lang wurde an seinem Erscheinen gezwei-
felt, doch jetzt ist sein Kommen fest zugesagt: am Dienstag, den 15. 
November, wird Sankt Martin in Merzhausen sein, und zwar hoch zu Ross 
am Schwimmbad-Parkplatz um Punkt 17:30 Uhr. Von dort aus soll es einen 
Laternenzug zum Marktplatz geben, wo der Musikverein Merzhausen schon 
darauf wartet, einige Sankt-Martins-Lieder zu spielen, in die die Kinder und 
Eltern einstimmen sollen. 
Bei Sankt Martin geht es ums Teilen: am Marktplatz wird Sankt Martin seinen 
Mantel teilen, und auch die Einnahmen des Abends werden geteilt: sie 
gehen in diesem Jahr an die Freiburger Tafel. Die Eltern und Großeltern kön-
nen sich im Anschluss an das gemeinsame Singen gegen einen kleinen Obo-
lus mit einem Wienerle stärken und an einem Glühwein wärmen. Natürlich 
gibt es auch reichlich Kinderpunsch und andere Getränke, und alle Kinder 
werden von der Gemeinde Merzhausen auf ein Wienerle im Weckle eingela-
den. Geteilt werden soll aber vor allem das Erlebnis: der Umzug mit Pferd, 
die in der Dunkelheit leuchtenden Laternen, die Lieder an den Feuerschalen.  
Die Organisation des Merzhauser Martins-Umzug wird in diesem Jahr vom 
Musikverein Merzhausen und der VfR-Fußballabteilung übernommen. 
Schirmherr ist Bürgermeister Dr. Christian Ante. 

Begegnungsstätte  

Träger: Gemeinde Merzhausen 
Betriebsträger: Kath. St. Gallus Pfarrei Merzhausen 

Evang. Johannespfarrei Merzhausen 
Hexentäler Dorfspatzen 

Die Begegnungsstätte Merzhausen, St. Galler Straße 10a, 
Evang. Gemeindezentrum, bietet Kurse und Aktivitäten für Senioren an. 
Leiterin: Frau Maria Bach, Tel. 40 26 49 
Ansprechpartner sind die jeweiligen Kursleiter. 

GEIMPFT, GETESTET, GENESEN 
Die Kurse der Begegnungsstätte finden statt zu den öffentlichen Corona-  
Bedingungen: GGG (wird dokumentiert), mit Mundschutz.  
MONTAG 
Kreativ 
Hildegard-Haussmann-Haus, 10:00 – 12:30 Uhr 
Leitung: Fr. Gudrun Kollnig, Tel. 40 84 33 
Tanzen 
Kath. Pfarrzentrum, 15:00 – 16:00 Uhr 
Leitung: Fr. Monika Maier, Tel. 44 54 64 

DIENSTAG 
Fitness-Gymnastik 
Kath. Pfarrzentrum, 9:30 Uhr – 10:30 Uhr 
Leitung: Fr. Thekla Tröscher, Tel. 07665 / 85 65 
MITTWOCH 
Gedächtnistraining 
Hildegard-Haussmann-Haus, 10:00 – 11:30 Uhr 
Leitung: Fr. Dorothea Kluckert, Tel. 0170-5535262 
DONNERSTAG 
Englisch 
Johanneskirche, kl. Saal, 10:00 – 11:00 Uhr 
Leitung: Fr. Rosemary Heigl-Williams, Tel. 48 80 40 46 
FREITAG 
Schwimmen 
Bürgerbad, 10:00 – 10:30 Uhr 
Leitung: Hr. Peter Kappus, Tel. 40 41 77 
Computer / Handy: Kurse und techn. Unterstützung 
Kath. Pfarrzentrum 
Leitung: Hr. Dr. Joachim Kopp, Tel. 40 84 56 
Beginn nach Absprache 
Änderungen vorbehalten. 

Vereine  

forum jazz e. V. 
ZEHN Jahre Forum Merzhausen – Die Jubiläumsgala mit den Wasserfuhr-
Brüdern, Alma Naidu und dem weltweit einzigartigen Håkon Kornstad 
aus Norwegen.  
Das im November 2012 eröffnete FORUM Merzhausen feiert am 18./19. 
November 2022 punktgenau, ein konzertantes Jubiläum. 
Der Merzhauser Verein forum jazz hat ein dem Anlass entsprechend erlese-
nes Programm konzipiert, dass im Übrigen auch für (noch) nicht jazzaffine 
Ohren leicht zugänglich ist. 
Die beiden Abende werden von forum jazz e. V. in Kooperation mit der 
Gemeinde Merzhausen und Bürgermeister Dr. Christian Ante gestaltet.  
Mit den Brüdern Roman & Julian Wasserfuhr und dem Cellisten Jörg Brink-
mann tritt am Freitag 18. November (20:00 Uhr) eine der mittlerweile arri-
viertesten Formationen der deutschen Jazzszene auf. Schon als Teenager 
galt Julian Wasserfuhr als größtes deutsches Ausnahmetalent an der Trom-
pete seit Till Brönner. Zusammen mit seinem Bruder Roman am Klavier bildet 
er ein unzertrennliches Paar. Ihre (Seelen-) Verwandtschaft kommt dem 
gemeinsamen Spiel zugute. Die Vertrautheit der Brüder verleiht der Musik 
einen entspannten und unangestrengten Charakter.  
Am Samstag, 19. November (19:30 Uhr) erwartet die Jubiläums Gäste ein 
Doppelkonzert. Die junge Münchnerin Alma Naidu gilt laut Süddeutscher 
Zeitung als „eines der größten Gesangstalente der Republik" und wird mit 
ihrem Quartett den Abend eröffnen. 
Danach bietet der Norweger Håkon Kornstad weltweit einmaliges. Der 
( Jazz) Tenorsaxophonist hatte 2009 bei einem Besuch in New York die Oper 
entdeckt und dann spontan Gesangsunterricht bei einer Sopranistin genom-
men. Daraufhin bewarb er sich 2011 erfolgreich an der Norwegischen 
Opernakademie, wo er im Mai 2014 sein Masterstudium als Operntenor 
abschloss. Der überaus sympathische Ausnahme-Künstler erntete bereits 
2018 als Solist Begeisterungsstürme in Merzhausen. Nun kommt er im Trio 
mit den renommierten Begleitern Mats Eilertsen (Bass) und Frode Haltli 
(Akkordeon). Die Besucher:innen erwartet eine einzigartige Darbietung von 
Tenorsaxophonist und Opernsänger in einer Person.  
Die Gemeinde Merzhausen und forum jazz e. V. freuen sich auf Ihren zahl-
reichen Besuch. 
Zehn Jahre FORUM Merzhausen  
18. und 19. November 2022 / FORUM Merzhausen  
Info/Tickets: reservix.de/forumjazz.de/BZ-Ticket/GeBüSch Merzhausen 
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Mystik – Neues Tanzprojekt von Jugend Pro Arte 
für Kinder und Jugendliche 
Mystik heißt das neue Projekt von Jugend Pro Arte, das am 11. November 
2022 startet. Mitmachen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 6 und 25 Jahren. An drei Intensivwochenenden tauchen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ein in die mystische Welt der Zauberei. Ange-
lehnt an die berühmte Romanreihe über einen jungen Zauberer entsteht in 
wenigen Wochen ein Tanztheaterstück, das im Studio Pro Arte unter profes-
sionellen Bedingungen gezeigt wird. Das Tanztheaterprojekt richtet sich an 
junge Menschen, mit und ohne Bühnenerfahrung. In Workshops, Proben und 
in der gemeinsamen choreografischen Arbeit erarbeiten die Teilnehmenden 
ihr eigenes Tanztheaterstück. Alle Tanzstile, von Ballett, Kindertanz, Zeitge-
nössischer Tanz bis hin zu Breakdance und Hip-Hop werden in dem Projekt 
vertreten sein. Angeleitet werden die Tänzerinnen und Tänzer von dem 
erfahrenen Dozententeam im Studio Pro Arte in Freiburg/Merzhausen.  
Das Tanztheaterprojekt findet im Tanz- und Kulturzentrum Studio Pro Arte in 
Freiburg/Merzhausen statt und ist Teil des Angebots des seit Jahren arbei-
tenden Vereins Jugend Pro Arte e.V. Weiter Informationen und die Anmel-
dung für das Projekt über die Webseite www.studioproarte.de  

Helferkreis für Flüchtlinge Merzhausen e. V. 
Sachspenden gesucht  
Für Geflüchtete aus der Ukraine und aus Syrien suchen wir folgende Gegen-
stände: 

Waschmaschine n

Receiver (für Satellitenempfang) n

Angebote (bitte nur funktionsfähige Geräte) bitte per E-Mail an info@helfer-
kreis-merzhausen.de.  
Kontakt: www.helferkreis-merzhausen.de, info@helferkreis-merzhausen.de 

Männergesangverein "Eintracht" Merzhausen e.V. 
Offenes Singen mit dem MGV Merzhausen! 
Viele haben es vergessen, aber viele erinnern sich auch gerne… 
an die Gelegenheiten, bei denen sie mit anderen gemeinsam Lieder gesun-
gen haben. 
Ob im Kindergarten, in der Schule, im Familienkreis, am Lagerfeuer, bei der 
Arbeit, im Gymnasium, im Verein, vielleicht auch während der Studenten-
zeit, vielleicht sogar im „Freundschaftshaus“ im Wyhler Wald. Eines ist allem 

gemeinsam: Lieder verbinden, Lieder gemeinsam zu singen macht Freude, 
gemeinsame Lieder können sogar Stress und innere Spannungen wirksam 
abbauen!  
Der MGV „Eintracht“ Merzhausen möchte mit seinem „Offenen Singen“ diese 
Atmosphäre und diese Erinnerungen wiederaufleben lassen, in einem 
gemütlichen Rahmen, im Gasthaus „Frohe Einkehr“ mit Akkordeonbeglei-
tung, mit Gleichgesinnten bei Speis und Trank, kurzen Unterhaltungsbeiträ-
gen der Organisatoren und viel gemeinsamem Singen in froher Runde! Alle, 
die gerne singen oder diese Veranstaltung auch nur kennen lernen wollen, 
sind herzlich eingeladen.  
Das nächste Offene Singen findet statt am Mittwoch, dem 9. November 
2022, ab 19:00 Uhr im Gasthaus „Frohe Einkehr“ Merzhausen, Alte Straße 
23.  
Wenn Sie sich informieren wollen: Prof. Manfred Kist, Präsident MGV (Tel 
404639 oder E-Mail manfred.kist@gmx.de) 

Schachfreunde S-W Merzhausen e. V.  
Zweiter Spieltag der Schachligasaison 2022/23 
Am 16. Oktober fand der zweite Spieltag der Schachligasaison 2022/23 
statt. In der Bereichsliga empfing die erste Mannschaft der Schachfreunde 
zuhause den SC Hornberg und erkämpfte, obwohl wegen einer kurzfristigen 
Absage ein Brett leider unbesetzt bleiben musste, ein 4 zu 4 Unentschieden 
und damit einen Mannschaftspunkt. Die zweite Mannschaft gewann in der 
Bezirksklasse ihr Heimspiel gegen den SC Ebringen II knapp mit 4 ½ zu 3 ½, 
wobei Volker Auwärter und Reinhold Kern die entscheidenden Brettpunkte 
zum Mannschaftssieg beisteuern konnten. 
In der Kreisliga B trat die dritte Mannschaft auswärts gegen den SC Wald-
kirch II an, während die vierte Mannschaft in der Kreisliga D ebenfalls aus-
wärts gegen den SC Waldkirch III spielte. Die Merzhauser, bei denen sieben 
der insgesamt zehn aufgestellten Spieler der Nachwuchsabteilung des Ver-
eins angehören, konnten die beiden Partien mit 5 zu 1 und mit 3 ½ zu ½ 
klar für sich entscheiden. Ein schöner Erfolg für unsere jungen Spieler. 
Die Spiel- und Trainingsabende der Schachfreunde finden freitags ab 20 Uhr 
im Vereinsraum in der Hexentalschule statt. Alle Schachinteressierten (ins-
besondere auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger) sind zu lockerem 
Spiel in geselliger Atmosphäre herzlich eingeladen. Kinder und Jugendliche 
treffen sich zum Schachnachwuchstraining – mit Ausnahme der Schulferien-
zeiten – freitags ab 18:30 Uhr ebenfalls im Vereinsraum in der Hexentalschu-
le. Für genauere Informationen kann der Jugendleiter der Schachfreunde, 
Christoph Bung, per Mail kontaktiert werden (christoph.bung@sf-merzhau-
sen.de). 
Till Mattern/Hartmut Westermann 

Öffentliche Bekanntmachung 

1. Änderungssatzung zur Satzung über den  
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-

anlage und die Versorgung der Grundstücke  
mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) 

vom 24. November 2021 

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Söl-
den am 26. Oktober 2022 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über 
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versor-

gung der Grundstücke mit Wasser vom 24. November 2021 (Wasserversor-
gungssatzung – WVS) der Gemeinde Sölden beschlossen: 

§ 1 
§  43 Abs. 1 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 1.
„Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) 
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 3,32 Euro.“ 
§  43 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 2.
„Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler 
verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 3,32 Euro.“ 

§ 2 
§  49 Abs. 3 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 1.
„Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mit-
zuteilen, wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für 
die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist.“ 
§  49 Abs. 4 der Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 2.

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0



Seite 20 Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 21 – 04. November

„Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mit-
zuteilen, wenn das Grundstück unter Einbeziehung von Teilflächen, für die 
eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet wird.“ 

§ 3 
§ 1 dieser 1. Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. § 2 dieser 
1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Änderungssatzung in Kraft.  
Sölden, den 27. Oktober 2022 
Markus Rees – Bürgermeister  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.  

1. Änderungssatzung zur Satzung über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Sölden 
vom 24. November 2021 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Sölden am 
26. Oktober 2022 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die öffent-
liche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Sölden 
vom 24. November 2021 beschlossen: 

§ 1  
§ 42 Abs. 1, 2 und 3 der Abwassersatzung werden wie folgt geändert: 

Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach §  38 Abs. 1 und 2 1.
beträgt je m³ Schmutzwasser  
ab dem 1. Januar 2023 1,46 Euro. 
Für Schmutzwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-2.
ge gebracht wird (§ 38 Abs. 3), erfolgen folgende Aufschläge auf die 
Gebühr nach Abs. 1: 

bei Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen                            20 % a)
bei Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben                  20 % b)
bei Schmutzwasser, das aus keiner der Anlagen nach c)
a) und b) stammt                                                              50 % 

Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 4) beträgt je m² der nach 3.
§ 41 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche 
ab dem 1. Januar 2023 0,21 Euro. 

§ 2 
Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
Sölden, den 27. Oktober 2022 
Markus Rees – Bürgermeister  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.  

Amtliche Nachrichten 

E-Mobilität: In Sölden geht der erste Hyperchar-
ger im Hexental in Betrieb 

Energiedienst und die Gemeinde eröffnen öffentliche Schnellladesta-n

tion 
Laden mit 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom n

Sölden. Energiedienst hat in Sölden eine weitere öffentliche Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Die öffentliche Schnellladestation 
befindet sich auf dem Lindenplatz. Das Tanken ist ganz einfach. Informatio-
nen dazu gibt es hier: https://www.naturenergie.de/e-mobil/oeffentliche-
ladeinfrastruktur/ 
Es ist der erste öffentliche Hypercharger im Hexental. Am Hypercharger, der 
gut erreichbar an der L122 liegt, können E-Mobilisten ihre Elektroautos nun 
noch schneller aufladen. Die Ladestation verfügt über zwei Ladepunkte mit 
einer Anschlussleistung von je 50 kW. Durch die höhere Leistung verkürzen 
sich Ladevorgänge deutlich.  
Die neue Ladesäule gehört der Gemeinde. Unterstützt wurde die Investition 
durch das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ des Bundesministe-
riums für Digitales und Verkehr. Energiedienst hat die Lademöglichkeit 
errichtet und übernimmt zunächst für sechs Jahre Betrieb, Wartung sowie 
Roaming- und Zugangsmanagement.  
„Ich freue mich, dass es mit dem Ausbau der E-Ladesäulen vorangeht. Diese 
sind die Basis für eine Verkehrswende. Mit jeder neuen Ladesäule verbes-
sern wir die kommunale Infrastruktur und erhöhen so auch die Attraktivität 
unserer Städte und Gemeinden“, sagt Bürgermeister Markus Rees.  
„Elektro-Mobilität funktioniert nur, wenn es auch eine ausreichende Lade-
infrastruktur im öffentlichen Raum gibt. Mit der neuen Ladesäule in Sölden 
verdichten wir das regionale Ladenetz weiter. Demnächst nehmen wir wei-
tere Lade- und Schnellladesäulen in Südbaden in Betrieb,“ ergänzt Jörg Blei-
le, Kommunalbetreuer bei Energiedienst. 
An den Ladesäulen laden E-Autos mit 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom 
NaturEnergie Gold, erzeugt im Energiedienst-Wasserkraftwerk Wyhlen am 
Hochrhein. Neben dem Ausbau des Hypercharger-Netzes investiert der süd-
badische Energieversorger auch weiter in die AC-Ladeinfrastruktur. 
Energiedienst treibt die Energiewende voran 
Energiedienst treibt die Energiewende im Personenverkehr und der Mobilität 
weiter voran: Insgesamt betreibt Energiedienst aktuell mehr als 500 Lade-
säulen in Baden-Württemberg und der Schweiz, davon über 175 öffentliche. 
In den vergangenen zwölf Monaten erfolgten an diesen rund 150.000 
Ladungen mit einer Lademenge von rund 2.110.000 kWh. Das entspricht 
etwa zwölf Millionen gefahrenen Kilometern. Tendenz weiter steigend. Als 
Partner der Stadtmobil Südbaden AG und der my-e-car GmbH unterstützt ED 
den Ausbau des e-CarSharing Angebotes der beiden mit dem Bau der zuge-
hörigen Ladeinfrastruktur. An den Ladesäulen laden E-Autos 100 Prozent zer-
tifizierten Ökostrom NaturEnergie Gold, erzeugt im Energiedienst-Wasser-
kraftwerk Wyhlen am Hochrhein. 
Unternehmensinformation Energiedienst 
Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete 
deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Als eines der ersten Energie-
unternehmen ist die Gruppe klimaneutral, indem sie CO2-Emissionen ver-
meidet und reduziert. Unvermeidbare CO2-Emissionen werden durch zerti-
fizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen (energiedienst.de/klimaneutrali-
taet). Die als Klimaschutz-Unternehmen ausgezeichnete Energiedienst-Grup-
pe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt unter der Marke Natur-
Energie Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden 
mit Strom. Durch klimaneutrale und ganzheitliche Energielösungen gestaltet 
sie den Wandel in der Energiewelt. Dazu gehören Produkte und Dienstleis-
tungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und Elektromobilität ein-
schließlich E-CarSharing. 
Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290.000 Kundinnen und Kunden mit 
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Strom. Sie beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubil-
dende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst 
AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-
e-car GmbH, die EnAlpin AG und die tritec-winsun AG. Die Energiedienst Hol-
ding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG (Karlsruhe). 

Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse 

Folgen Sie uns auch auf Twitter www.twitter.com/energiedienst  

Adventsmarkt in Sölden 

Am Donnerstag, dem 24. November 2022, findet nach zwei Jahren Corona-
Pause, von 15:00 bis 20:00 Uhr in Sölden auf dem Lindenplatz der traditio-
nelle und stimmungsvolle Adventsmarkt statt. 

Wenn Sie mit einem Stand mitwirken möchten, melden Sie sich bitte bis 
spätestens zum 14.11.2022 bei der Gemeinde Sölden (Tel: 0761-137800, 
Email: gemeinde@soelden.de) mit dem auf der Homepage von Sölden 
www.soelden.de bereitgestellten Formular an. 

Die vorgesehenen Plätze sind ca. 3 m breit. Tisch und ggf. Überdachung sind 
selbst mitzubringen. Strom steht zur Verfügung.  

Für eine bessere Planung benötigen wir Angaben: 

zu Ihrem geplanten Warenangebot, n

zu Ihrem Platzbedarf  n

darüber, ob Sie Licht- und/oder Starkstrom benötigen und n

wieviel Steckdosen Sie brauchen.  n

Doppelangebote versuchen wir zu vermeiden und gewerbliche Anbieter 
werden nur in bestimmten Fällen zugelassen. 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! 

Ihre Gemeindeverwaltung  

Allgemeine Nachrichten 

Die Nachbarschaftshilfe in Ihrer Nähe 
Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z. B. 

Entlastung und Unterstützung von Familien n

Betreuung Ihrer Angehörigen, damit Sie etwas freie Zeit für Sich haben n

Begleitung zum Einkaufen, zum Arzt oder beim Spaziergang n

Sie können uns persönlich sprechen:  
Täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag in Bollschweil im Pfarrhaus  
Donnerstag in Ehrenkirchen im Rathaus (Zi. 1.9)  
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 07633 4065813 
Sie können auch eine E-Mail senden an: 
hilfe@obere-moehlin.de 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.obere-moehlin.de 

Jubilare 

Unsere Glückwünsche gelten: 

Ulrich Ruf zum 75. Geburtstag am 12.11.2022 

Die Gemeinde Sölden gratuliert den Jubilaren herzlich und auch denen, die 
hier nicht genannt werden möchten und wünscht weiterhin viel Freude, 
Gesundheit und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde.

Öffentliche Bekanntmachung 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS)  
der Gemeinde Wittnau vom 15. November 2021 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau am 
24. Oktober 2022 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die öffent-
liche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Wittnau vom 
15. November 2021 beschlossen: 

§ 1 
§ 42 Abs. 1, 2 und 3 der Abwassersatzung werden wie folgt geändert: 

Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach §  38 Abs. 1 und 2 1.
beträgt je m3 Schmutzwasser 
ab dem 1. Januar 2022 0,94 Euro. 
Für Schmutzwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-2.
ge gebracht wird (§ 38 Abs. 3), erfolgen folgende Aufschläge auf die 
Gebühr nach Abs. 1: 

bei Schmutzwasser aus Kleinkläranlagen 20 % a)

bei Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben 20 % b)

bei Schmutzwasser, das aus keiner der Anlagen nach  c)
a) und b) stammt 50 % 

Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 4) beträgt je m2 der nach § 41 3.
Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche 

ab dem 1. Januar 2022 0,12 Euro 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.  

Wittnau, den 25. Oktober 2022 

Jörg Kindel – Bürgermeister  

Hinweise: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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Erneute, eingeschränkte öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvor-
schriften „In den Haseln Ost“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau hat am 16. Dezember 2019 und 
erneut am 9. August 2021 in öffentlicher Sitzung aufgrund von § 2 Abs.1 
BauGB beschlossen, den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
„In den Haseln Ost“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB auf-
zustellen. 
In der Zeit vom 13. September 2021 bis einschließlich 15. Oktober 2021 
wurde der Bebauungsplanentwurf nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
gelegt. Die Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB zur 
Stellungnahme aufgefordert. 
In öffentlicher Sitzung am 14. Februar 2022 hat der Gemeinderat den fort-
geschriebenen Entwurf des Bebauungsplans „In den Haseln Ost“ und den 
Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
gebilligt und beschlossen, die geänderten oder ergänzten Teile nach § 4 a 
Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut in einer 2. Offenlage öffentlich 
auszulegen. 
In der Zeit vom 07. März 2022 bis einschließlich 08. April 2022 wurde der 
Bebauungsplanentwurf nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Die Trä-
ger öffentlicher Belange wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme 
aufgefordert. 
In öffentlicher Sitzung am 24. Oktober 2022 hat der Gemeinderat den fort-
geschriebenen Entwurf des Bebauungsplans „In den Haseln Ost“ und den 
Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften 
gebilligt und beschlossen, die geänderten oder ergänzten Teile nach § 4 a 
Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut in einer 3. Offenlage öffentlich 
auszulegen. 
Der Geltungsbereich umfasst ca. 10.900 m². Für den Planbereich ist der 
Lageplan vom 9. Juli 2021 (ohne Maßstab) maßgebend. 

 
Ziele und Zwecke der Planung 
Die privaten Grundstücke Flst.Nr.: 477, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 
475/7 und 475/8 mit einer Gebietsfläche von ca. 10.900 m² sollen einer 
Bebauung zugeführt werden.  
In der Gemeinde Wittnau stehen derzeit keine verfügbaren Baugrundstücke 
zur Verfügung, um dem kurzfristigen Wohnbauflächenbedarf begegnen zu 
können. 
Die zukünftige bauliche Entwicklung der Fläche soll so gelenkt werden, dass 
eine Fortentwicklung der umgebenden Bebauungsstruktur gewährleistet 
wird. Planungsziel ist es, mit dem vorliegenden Bebauungsplan das Entwick-
lungspotential zur Deckung des dringend notwendigen Wohnraumbedarfes 
in der Gemeinde Wittnau auszuschöpfen. 
Die angestrebte Entwicklung der Fläche bietet durch die Art und das Maß der 
vorhandenen umgebenden Bebauung, sowie der sich an die Siedlung 
anschließenden Freiflächen, die ideale Voraussetzung zur Ansiedlung einer 
Wohnbebauung.  

Das Planungskonzept sieht vor, dass am südwestlichen Ortsrand der 
Gemeinde Wittnau Wohnraum in Form von Einfamilien- und Doppelhäusern 
sowie untergeordnet in Geschosswohnungsbauweise zur Befriedigung des 
dringenden Bedarfs geschaffen werden. Die vorliegende Planung sieht die 
Errichtung von 7 Einzel- oder Doppelhäuser, 10 Doppelhaushälften, 1 Reihen-
haus, sowie 2 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vor.  
Das Plangebiet gliedert sich in 6 Teilbereiche. (WA1 bis WA6). Zur städtebau-
lichen Ordnung sollen in WA1 die Dachneigungen und Firstrichtungen für die 
Gebäudestellung vorgegeben werden. In WA4, WA5 und WA6, soll mit einer 
zwingend zweigeschossigen Bebauung strengere Vorgaben getroffen wer-
den. Dies sichert eine klare städtebauliche Ansicht innerhalb der neuen 
Bebauung. 
Erneute öffentliche Auslegung (3. Offenlage) nach § 4 a Abs. 3 BauGB 
Der Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ mit den örtlichen Bauvorschriften 
wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit 
sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit gegeben, zu den geänderten oder ergänzten Planinhalten 
ihre Stellungnahme abzugeben. 
Die Offenlage wird inhaltlich auf folgende geänderte oder ergänzte 
Planinhalte eingeschränkt: 

Streichung der Festsetzung „Die Traufhöhe talseitig wird mit maximal 1.
6,50 m und die Firsthöhe talseitig wird mit maximal 11,50 m fest-
gelegt.“ (Planungsrechtliche Festsetzungen A2.2.1) 
Ergänzung des Begriffs „Attikageschosse“ (Planungsrechtliche Festset-2.
zungen A2.2.4) 
Änderung des Systemschnitts WA1 (Planungsrechtliche Festsetzungen 3.
A2.2.5) 
Konkretisierung der Definition „Attikageschoss“ (Örtliche Bauvorschrif-4.
ten B1.1.2) 
Hinzufügung der örtlichen Bauvorschrift zur sichtbaren Wandhöhe WA1 5.
(Örtliche Bauvorschriften B1.3) 
Ergänzung zu den Hinweisen C6 „Schutz vor Hochwasserschutz und 6.
Starkregenereignissen“ 
Ergänzung der Begründung Pkt. 2.13 „Wohnbauflächenbedarf Regional-7.
planerische Vorgaben zur Bedarfsermittlung“ 
Ergänzung der Begründung Pkt. 6.5 „Auswirkungen auf Böden“ 8.
Ergänzung der Begründung Pkt. 7.9 und 7.10 „Die Ausgleichsmaßnah-9.
men werden auf privaten Grundstücken hergestellt “ 
Anpassung der Begründung aus den Änderungen bzw. Ergänzungen der 10.
planungsrechtlichen Festsetzungen 
Anpassung der Begründung Pkt. 8.1 Umweltbeitrag, Vorgehensweise 11.
Anpassung der Planzeichnung, durch Streichen der Trauf- und Firsthöhe 12.
„talseitig“ in der Nutzungsschablone WA1 

Die in den Unterlagen geänderten Stellen wurden farbig rot markiert. 
Das Gutachten „Belange des Umweltschutzes“, die Schalltechnische Unter-
suchung, die artenschutzrechtlicher Prüfung sowie der Geotechnische 
Bericht sind den Unterlagen zur erneuten Offenlage unverändert beigefügt. 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „In den 
Haseln Ost“ wird vom 

14. November 2022 bis einschließlich 28. November 2022  
(Auslegungsfrist) 

zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 
Entsprechend § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren, während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) wird die Auslegung durch eine 
Veröffentlichung im Internet ersetzt. 
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie die örtlichen Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan, gemeinsamen mit der Begründung, sind für die Dauer der 
Auslegung in das Internet eingestellt, auf der Homepage der Gemeinde 
Wittnau, unter der Adresse 
www.wittnau.de • Rathaus/Öffentliche Bekanntmachungen 
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Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG wird ein zusätzliches Informationsangebot ermög-
licht. In diesem Sinne besteht die Möglichkeit, eine Einsichtnahme der 
Unterlagen nach vorheriger Terminabsprache und unter Beachtung der pan-
demiebedingten Zutrittsregelegungen vorzunehmen 
im Rathaus der Gemeinde Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Wittnau oder 
beim Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, Friedhofweg 11, 79249 
Merzhausen. 
Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner: 
Für die Einsichtnahme in Wittnau: Herr Egloff (Tel. Nr. 456479-11). 
Für die Einsichtnahme in Merzhausen: Frau Thoma (Tel. Nr. 40161-57) 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Verwaltung 
der Gemeinde Wittnau, Kirchweg 2; 79299 Wittnau oder bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Hexental, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen abge-
geben werden. Zusätzlich können diese in digitaler Form per Email (gemein-
de@wittnau.de oder gemeinde@merzhausen.de) eingereicht werden. Da 
das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „In den Haseln 
Ost“ unberücksichtigt bleiben können. 
Wittnau, den 4. November 2022 
Jörg Kindel – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
Am Sonntag, den 13. November 2022, findet nach dem Gottesdienst (ca. 
09:45 Uhr) eine Gedenkfeier für die Toten und Vermissten der beiden Welt-
kriege, der Gewaltherrschaft und des Terrorismus am Ehrenmal vor der Pfarr-
kirche statt. Die Feier wird vom Musikverein Wittnau umrahmt. Die Bevöl-
kerung ist herzlich eingeladen, an der Gedenkfeier teilzunehmen.  

Notizen aus der öffentlichen Gemeinderats- 
sitzung am 24.10.2022 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, den 24. Oktober 2022 
wurden u.a. folgende Tagesordnungspunkte beraten und beschlossen: 

TOP: Vorstellung der Planung zum Bewegungsparcours durch „Witt- 
nau bewegt“ und dem beauftragten Planer  

Dem Gemeinderat wurden durch den Arbeitskreis „Wittnau bewegt“ und 
dem beauftragten Planer die Planungen zum Aktivspielplatz, auf dem in die 
Jahre gekommenen Spielplatz „Birkwäldele“ vorgestellt. Es soll ein Spiel-
platz als Bewegungsparcours für alle Altersgruppen entstehen, der sowohl 
zum Spielen als auch zum sportlich aktiv werden einlädt. Es sollen u.a. 
Bewegungs- und Balanciergeräte, aber auch Ruhepodeste eingebunden 
werden. 
Der Gemeinderat nahm die Planungen zustimmend zur Kenntnis und stellte 
als Beteiligung an der Umsetzung der Planungen zum Bewegungsparcours 
im Jahr 2022 einen Betrag in Höhe von 8.000 € zu Verfügung. Für den feh-
lenden Restbetrag plant der Arbeitskreis Sponsoren zu suchen und weitere 
Aktionen, wie schon den erfolgreich veranstalteten Spendenlauf im vergan-
genen Sommer, durchzuführen. Um den Auftrag jetzt schon vergeben zu 
können, wird die Gemeinde den fehlenden Betrag als Sicherheit im Haushalt 
2023 einstellen.  

TOP: Klimaschutz in der Region Freiburg 
- Vorstellung der Empfehlungen des etablierten 

Klimabürger*innenrates zum Thema 100 % Erneuerbare Ener- 
gie in der Region Freiburg  

- Regionales Klimaanpassungsprojekt  

Mit Beschluss vom 15.11.2021 ist die Gemeinde Wittnau neben 15 weiteren 
Kommunen dem Bürger*innenrat zum Thema „100 % Erneuerbare Energien“ 
beigetreten. Im März 2022 wurden die Teilnehmer für den Klimarat aus-
gelost. Es folgte dann eine Auftaktveranstaltung und in vier Workshops wur-
den vom Klimabürger*innenrat Empfehlungen an die Gemeinden ausgear-
beitet. Aus diesen Empfehlungen wurde ein Bürgergutachten erstellt, wel-
ches ab September 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt und in der Sitzung 
dem Bürgermeister übergeben wurde.  
Frau Dr. Winter vom Organisationsteam und Frau Brettschneider, als teilneh-
mende Bürgerin, stellten dem Gemeinderat Auszüge aus dem Gutachten in 
einer Kurzpräsentation vor.  
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
Den ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern wurde für die Mitwir-
kung bei der Erstellung gedankt.  
Für die Gemeinden Au, Bollschweil, Horben, Merzhausen, Schallstadt und 
Wittnau soll ein gemeinsames Bürgergespräch stattfinden.  
Die Empfehlungen wurden zur Kenntnis genommen und finden Eingang in 
die weiteren Beratungen der kommunalen Gremien. 
Nach Beschluss des Haushaltsplans für das Jahr 2023 wird darüber infor-
miert, welche Empfehlungen schon umgesetzt sind bzw. sich in Umsetzung 
befinden. Im September 2023 soll im Gemeinderat ein Bericht über den 
Umsetzungsstand aller Empfehlungen erfolgen.  
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein möchte die Gemeinden zukünftig 
verstärkt bei Maßnahmen der Klimawandelanpassung unterstützen und 
beteiligt sich an einem geplanten EU-Projekt der Universität Freiburg. 
Der Gemeinderat möchte dieses Projekt unterstützen und stimmte der 
Bewerbung der Gemeinde Wittnau für das Regionale Klimaanpassungspro-
jekt über den Regionalverband Südlicher Oberrhein zu. 

TOP: Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ 
- Aufhebung des Satzungsbeschlusses 
- Billigung des geänderten Planentwurfs 
- Beschluss zur Durchführung der erneuten Offenlage 
In öffentlicher Sitzung am 25.04.2022 hat der Gemeinderat den Bebauungs-
plan „In den Haseln Ost“ und die örtlichen Bauvorschriften in der Fassung 
vom 25.04.2022 gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 4 GemO jeweils als eigenstän-
dige Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss wurde nicht bekannt 
gemacht, d.h. der Bebauungsplan ist bisher nicht in Kraft getreten. Dies 
erfolgt in Abhängigkeit des noch laufenden Flächennutzungsplanverfahrens 
der Verwaltungsgemeinschaft Hexental mit der punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplans für die Gemeinde Wittnau. Zwischenzeitlich wurde bei 
der Unteren Baurechtsbehörde ein Bauantrag für ein Wohngebäude ein-
gereicht. Von der Baurechtsbehörde wurde festgestellt, dass die Bezugs-
höhe der im Bebauungsplanentwurf „In den Haseln Ost“ im WA 1 festgesetz-
ten talseitigen Trauf- und Firsthöhen keiner eindeutigen Festlegung zuge-
ordnet ist. Um diese Unklarheit deutlich festzuschreiben empfiehlt das Land-
ratsamt den Bebauungsplan vor seiner Rechtskraft diesbezüglich zu ergän-
zen und eine erneute Offenlage, nur zu den geänderten oder ergänzten Tei-
len durchzuführen. 
Der Gemeinderat hob einstimmig den Satzungsbeschluss vom 25.04.2022 
zum Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ und die örtlichen Bauvorschriften 
in der Fassung vom 25.04.2022 auf. Der Gemeinderat billigte einstimmig den 
geänderten Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften in 
der Fassung vom 24.10.2022. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die 
Durchführung einer erneuten Bürger- und Behördenbeteiligung (3. Offenla-
ge) nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. Die erneute Offenlage wird nach 
§ 4a Abs. 3 BauGB inhaltlich eingeschränkt auf die geänderten Planinhalte. 

TOP: 6. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal- 
tungsgemeinschaft Hexental 

- Sachstandsbericht  
Durch die vorliegende 6. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
soll die Voraussetzung geschaffen werden, dass auf der Fläche „In den 
Haseln Ost“ das Wohngebiet entwickelt werden kann. Hierfür ist nach 
Behördenvorgaben auf der Ebene des Flächennutzungsplans ein Flächen-
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tausch notwendig. Das vom Gemeinderat unter möglichen Alternativen aus-
gewählte Tauschgebiet im Gewann Dohlenbrunnen wurde aus Sicht des Pla-
nungsbüros nochmals als geeignete Fläche beschrieben, da die an der Land-
straße L 122 liegenden betroffenen Grundstücke, u.a. auf Grund der zu 
erwartenden hohen Lärmemission nur mit erheblichen Auflagen zum Lärm-
schutz entwickelt werden könnten. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung 
wurde weiter zu den eingegangenen Stellungnahmen berichtet. Dabei 
wurde auch klargestellt, dass, die in der Tauschfläche im Gewann Dohlen-
brunnen ausgewählten Grundstücke, nach der Innenbereichssatzung der 
Gemeinde Wittnau, die zuletzt im Jahr 2002 geändert wurde, im Außen-
bereich liegen und auch vor der Änderung des Flächennutzungsplans nicht 
bebaubar waren.  
Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis. 

TOP: 4. Änderung des Bebauungsplans „Kirchweg“ und Erlass örtli- 
cher Bauvorschriften für den Änderungsbereich  

- Billigung des Entwurfs 
- Beschluss der Offenlage gemäß §  3 Abs. 2 und §  4 Abs. 2  

BauGB 
Auf dem Grundstück Flst.Nr. 866/2 soll ein weiteres Baufenster ausgewiesen 
werden. Ursprünglich war dieses Grundstück, zusammen mit den nordöst-
lichen und südwestlich angrenzenden Grundstücken ein zusammenhängen-
des landwirtschaftlich genutztes Grundstück. Geplant ist nun, den gesamten 
Bereich mit den drei Grundstücken Flst.Nr. 866, 866/1 und 866/2 in die vor-
gesehene Änderung des Bebauungsplanes aufzunehmen. Hierbei sollen die 
beiden Grundstücke Flst.Nr. 866/1 und 866/2 gemäß der bestehenden bzw. 
geplanten Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) und das Grundstück 
Flst.Nr. 866 aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung nach 
wie vor als Dorfgebiet (MD) festgesetzt werden. Unter anderem wurden dem 
Ratsgremium die Ergebnisse hinsichtlich der landwirtschaftlichen Emission 
und der Lärmemission durch die im Osten vorbeiführende Landessstraße L 
122 bekanntgegeben. Eine Aufnahme von Flst.Nr. 867 in den Änderungs-
bereich wurde nicht vorgenommen, da hier noch keine abschließende Klar-
heit bezüglich möglicher Entwicklungs- und Nutzungsoptionen besteht. Die 
vorliegenden Gutachten hinsichtlich Lärm- und Geruch lassen Rückschlüsse 
zu, die ebenfalls kurz vorgestellt wurden.  
Der Gemeinderat billigte bei einer Enthaltung den Entwurf der 4. Änderung 
des Bebauungsplans „Kirchweg“ sowie der dazugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften für den Änderungsbereich vom 24.10.2022. Der Gemeinderat 
beschloss des Weiteren bei einer Enthaltung die Offenlage gemäß § 3 (2) 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB. 

TOP: Bauanträge und Bauvoranfragen 
Der Gemeinderat erteilte einstimmig das Einvernehmen gem. §§ 34 und 36 
BauBG zum Antrag auf Neubau eines Dreifamilienwohnhauses, Schönberg-
straße 15, Flst.Nr. 266/3. 
Dem Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren für den Teil-
rückbau des Wohngebäudes, Ersatzbau Einfamilienhaus mit Garage, In den 
Haseln 2, Flst.Nr. 265/3 wurde, wie bereits am 20.06.22 mehrheitlich bei 
zwei Enthaltungen das Einvernehmen versagt, da es sich durch die geplante 
Bauweise mit einem Flachdach nicht in die Umgebung einfügt.  
TOP: Abwasserbeseitigung 
- Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebüh- 

ren für die Jahre 2022 bis 2023 
- Satzungsänderung 
Der Gemeinderat stimmte der vorgelegten Kalkulation der Gebühren für die 
zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung, Stand 19.09.2022, 
einstimmig zu. Der Kalkulationszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 wurde 
beschlossen. Die Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbesei-
tigung wurde wie folgt festgelegt: 
Schmutzwassergebühr ab dem 01.01.2022 0,94 € pro cbm (bisher 
1,11 €) 
Niederschlagswassergebühr ab dem 01.01.2022 0,12 € pro cbm (bisher 
0,25 €) 

Der Gemeinderat beschloss die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde 
Wittnau vom 15.11.2021 in der vorliegenden Fassung.  

TOP: Neufassung der Satzung über die Form der öffentlichen Bekannt-
machung (Bekanntmachungssatzung) 

Hauptanwendungsbereiche öffentlicher Bekanntmachungen sind insbeson-
dere die Veröffentlichung von Satzung und Rechtsverordnungen. Die Inter-
netbekanntmachung bringt für die Verwaltung deutliche Vorteile. Bekannt-
machungen können deutlich schneller erfolgen, da das Amtsblatt nur alle 2 
Wochen erscheint. Öffentliche Bekanntmachungen sind länger verfügbar. 
Der im Amtsblatt notwendige Platz für öffentliche Bekanntmachungen wird 
reduziert, was Ressourcen und Kosten spart. Der Gemeinderat beschloss ein-
stimmig die Neufassung der Satzung über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung (Bekanntmachungssatzung) in der vorliegenden Fassung. 

TOP: Kündigung des Nutzungsvertrags zwischen der Gemeinde Wittnau 
und der regiosonne GmbH & Co. über die unentgeltliche Überlassung des 
Grundschuldaches zur Nutzung für eine Solarstromanlage zum 
31.12.2026 

Der Gemeinderat stimmte der fristgerechten Kündigung des Nutzungsver-
trags zwischen der Gemeinde Wittnau und der regiosonne GmbH & Co. zum 
31.12.2026 zu, da ein hohes Nutzungs- und Unterhaltungsinteresse als 
Eigenstromnutzungsanlage für die Gemeinde besteht. Entsprechende Mittel 
für die Umbaumaßnahmen sollen nach Ablauf des Vertrages im betreffenden 
Haushalt eingestellt werden. 

TOP: Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels im Hexental 

Da das Thema Mietpreisüberhöhung und Mietwucher immer präsenter wer-
den und auch die Mieten in ländlichen Regionen ansteigen sieht der Gesetz-
geber vor, dass Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von über 50.000 Ein-
wohnern verpflichtet sind, einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen. Die 
Gemeinden im Hexental mit insgesamt ca. 10.000 Einwohner betrifft dies 
nicht. Trotzdem möchten die Gemeinden der VG Hexental einen gemein-
samen Mietspiegel erstellen, der Ende 2023 in Kraft treten soll. Die Kosten 
belaufen sich auf rd. 19.000 €. Hierfür könnte eine Förderung in Höhe von 
0,25 € pro Einwohner erfolgen. Die Restkosten, der von den Gemeinden zu 
tragen wäre, belaufen sich auf 16.311,50 €, anteilig für die Gemeinde Witt-
nau rd. 2.445 € anfallen.  

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen und einer Ent-
haltung, sofern der Förderantrag genehmig ist und die Gemeinden im 
Hexental zugestimmt haben, wird das Unternehmen FUB IGES Wohnen + 
Immobilien + Umwelt GmbH mit der Erstellung eines qualifizierten Mietspie-
gels zu beauftragen.  

TOP Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

Der Gemeinderat beschloss die Annahme von Spenden für den genannten 
Verwendungszweck.  

Straßenreinigung durch die ASF am 08.11.2022 
in Wittnau 

Eine herzliche Bitte an alle Autofahrer! 

Am Dienstag, den 08. November 2022 ab 7:00 Uhr, werden mit einem Rei-
nigungsfahrzeug der ASF die Straßen von Wittnau gereinigt. Wir dürfen daher 
die Autofahrer an diesem Tage nach Möglichkeit bitten, nicht auf den Stra-
ßen zu parken. Um Beachtung wird dringend gebeten. Herzlichen Dank für 
Ihr Verständnis. 

Ihre Gemeindeverwaltung Wittnau
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Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle / Vertretung: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Präsenzgottesdienste  
Sonntag, 06. November 
10:00 Uhr   Gottesdienst mit Taufe in der Johanneskirche, Merzhausen 
Sonntag, 13. November – Brezel mit Segen 
09:30 Uhr   Frühstück 
10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst Südwest mit anschließende Gemein- 
                 deversammlung in der Lukaskirche in Freiburg St. Georgen 
Mittwoch, 16. November  
19:00 Uhr   Zentraler Buß- und Bettag-Gottesdienst in Freiburg in der Chris- 
                 tuskirche  
Sonntag, 20. November  
10:00 Uhr   Kantaten-Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag in der  
                 Johanneskirche, Merzhausen 
Sonntag, 27. November – 1. Advent 
10:00 Uhr   Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 

Kinderchor die Johanneskinder 
Alle Kinder ab ca. 5 Jahren sind herzlich eingeladen, zu singen, mit Klang, 
Rhythmus und Stimme zu spielen und Gemeinschaft zu erleben. Wir werden 
die Familiengottesdienste der Johannesgemeinde musikalisch gestalten. 
jeweils donnerstags 17-18 Uhr ( nicht in den Ferien ) 
Leitung: Beate Bitter, stebit@gmx.net 
NEU! Volkstänze aus aller Welt für Jung und Alt – herzliche Einladung das 
Tanzbein zu schwingen.  
Wo? Im Gemeindesaale der ev. Johanneskirche, St. Galler Str. 10a 
Wann? Freitags von 19:30 – 21:00, nächste Termine: 2. Dez, 13. Jan, 
10. Feb, 10. März 
Kontakt: Karen Schmid, 0163/9232001 
Kirchenkaffee in der Johannesgemeinde 
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Es gibt Kaffee und Gebäck. Wer hätte Lust, einmal im 
Monat uns dabei zu helfen? Melden sie sich gerne im Gemeindebüro. Wir 
freuen uns auf sie. 
Unser Blumenteam wünscht sich Verstärkung. Haben Sie auch Freude an 
Blumen? Die Aufgabe ist einfach. Sie suchen sich einen Sonntag ihrer Wahl 
aus und besorgen für den Altar einen Strauß. Die Abrechnung erfolgt über 
das Gemeindebüro. Haben sie Interesse – dann melden sie sich gerne im 
Gemeindebüro. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mitmachen! 
Ökumenisches Taizégebet 
in der Regel jeden 4. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr 
Die nächsten Termine finden statt am 26. Oktober in der Johanneskirche, 
23. November in der St. Gallus Kirche und am 21. Dezember in der Johan-
neskirche, Merzhausen. Verantwortlich: Petra Kirste und Team 

„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am  
ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Evang. Gemeindezentrum statt.  
Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn (0761-406966) oder Jürgen Klein 
(0761-61250376 od 0159-03004927) 
Der nächste Termin findet statt am 07. Dezember 
Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80, almut.wit-
zel@gmx.de 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Pfarrerin Salome Vogt Tel. 0761/45969-0; salome.vogt@kbz.ekiba.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Ökumenischer Sonntagstreff Hexental am 20. November 2022 
In Zusammenarbeit mit dem Verein „Freunde der Straße“, Freiburg,  
veranstalten die beiden Kirchengemeinden von Merzhausen in diesem Jahr 
wieder einen Sonntagstreff für bedürftige Menschen am  

Sonntag, dem 20. November 2022, 13:00 – 16:00 Uhr, 
im katholischen Pfarrzentrum St. Gallus, Merzhausen, Dorfstr. 8. 

Bei Eintopf, Kaffee und Kuchen ist Gelegenheit zur Begegnung gegeben.  
Für viele Gäste ist ein Gespräch mit verständnisvollen Menschen genau so 
wichtig wie Essen und Trinken. Deshalb freuen wir uns über jeden Mitbür-
ger/in unserer Gemeinde, der/die uns – und sei es auch nur zeitweise – bei 
der Betreuung unserer Gäste unterstützt, z.B. als Gesprächspartner oder bei 
der Bewirtung. Sie sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen.  
Über Kuchenspenden freuen wir uns sehr. Sehr beliebt sind bei unseren Gäs-
ten Torten. Die Kuchen/Torten können am Samstag, 19.11. zwischen 11:00 
und 13:00 Uhr und am Sonntag, 20.11. ab 10:00 Uhr im kath. Pfarrzentrum 
St. Gallus vorbei gebracht werden.  
Sehr hilfreich ist auch finanzielle Unterstützung: 
Pfarrei St. Gallus, IBAN: DE50 6809 0000 0055 6229 06, Spendenbescheini-
gungen werden von der Pfarrgemeinde ausgestellt. Bitte Stichwort „Sonn-
tagstreff“ und Adresse angeben! 
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Wir freuen uns sehr über Helferinnen und Helfer, die uns zum Einen bei der 
Vorbereitung des Eintopfs am Sonntag, 20.11. von 7:30 – 10:00 Uhr, zum 
Anderen bei der Bewirtung von 12:30 – 16:00 Uhr unterstützen. Außerdem 
benötigen wir für die Küche Helfer/Innen in zwei Schichten von 13:00 – 
15:00 Uhr und von 15:00 – 17:00 Uhr. Aber auch eine stundenweise Hilfe ist 
uns willkommen.  
Ihre Mithilfe (oder bei Fragen) melden Sie bitte an:  
Senta Töppler, Tel. 0761 / 40 64 94   
Sabine Bohnacker  Telefon 40 82 30 
Für Kuchen- und Hilfangebote liegen in den Foyers der Kirchen Listen aus.  

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Freitag, 10-11 Uhr (Pfrin Salome Vogt, St.Gallerstr.10a, Merzhausen, n

Tel. 40049119) und nach Absprache – nicht in den Ferien! 
Corona Situation 
Aufgrund unserer kleinen Räume hat das Ökumenische Gemeindeteam 
beschlossen sich auch weiterhin an die Empfehlungen des Landes zu halten. 
Das bedeutet für uns vorerst die Empfehlung weiterhin in unseren Raumen 
Masken zu tragen, auf Abstand zu achten, Hygiene Regeln und Lüften zu 
beachten 

Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80,  
almut.witzel@gmx.de 

Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Evang. Matthias-Claudius-Kapelle Günterstal 

Evangelische Matthias-Claudius Kapelle 
Kybfelsenstraße 17, 79100 Freiburg 
Diakonin Manuela Fülle, E-Mail: manuela.fuelle@kbz.ekiba.de 
Zentrales Pfarramt der Pfarrgemeinde Freiburg Ost 
Hirzbergstr. 1, 79102 Freiburg 
E-Mail: ost.freiburg@kbz.ekiba.de 
evangelisch-freiburg-ost.de 
Sekretariat: Karin Bohe-Kemper, Cora Knab 
Öffnungszeiten: 
Di und Do, 9:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr, Fr. 11:00 – 13:00 Uhr 
Telefon: 5036158-0, Fax: 5036158-19 

Unsere Gottesdienste 
So., 13.11.2022 10:00 Uhr   Gottesdienst in der Matthias-Claudius Kapelle
                                           Prof. Dr. Wilhelm Schwendemann 

Ansprechpartner (Ortsältestenrat)  
Dr. Detlef Niese (Vorsitzender) 
Werner Bachmann 
Sebastian Diener 
Christiane Kuhn-Hennighausen 
Martin Rupp 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Ost 
Werner Bachmann 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 06.11.– 20.11.2022 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 05.11.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au keine Eucharistiefeier, siehe Sonntag 
18:00 Uhr PP Wort-Gottes-Feier 
Sonntag, 06.11.  
09:00 Uhr Au Eucharistiefeier, anschl. Gräberbesuch  
(Luise u. Hans Ebler u. verst. Angeh.; Heinrich u. Adelheid Schneider, Elisa-
beth Kury, Erika Köberle; Maria u. Georg Gerber; Egon Steiert)  
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
09:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
11:00 Uhr Ge Familiengottesdienst 
18:00 Uhr Ge Euchristiefeier 
Montag, 07.11. Hl. Willibrord 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Erwin Kenk) 
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier 
Dienstag, 08.11.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfarrer Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Mittwoch, 09.11. Weihe der Lateranbasilika zu Rom 
18:30 Uhr Wi Eucharistische Anbetung  
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Gertrud Dellenbach, 1. Jahrtag; Werner Gleißle 
u. Ang.; Johann Steiert, 1. Jahrtag) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Donnerstag, 10.11. Hl. Leo der Große 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Freitag, 11.11. Hl. Martin, Bischof von Tours 
08:00 Uhr Ho ökum. Schülergottesdienst 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier  
Samstag, 12.11. Hl. Josaphat, Märtyrer 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
15:00 Uhr Wi Taufe des Kindes Anna Theresa Schuler 
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier (Bernhard Lais u. verst. Angeh.) 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 13.11.  
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 14.11.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier 
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Dienstag, 15.11. Hl. Albert der Große, hl. Leopold 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfarrer Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Anna u. Franz Asal) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Mittwoch, 16.11. Hl. Otmar, hl. Margareta 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Anneliese Biro) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Donnerstag, 17.11. Hl. Gertrud von Helfta 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier (Sophie Schmidt) 
20:00 – 21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – euch. Anbetung 
Freitag, 18.11. Gebetstag für die Opfer von Missbrauch und  
Gewalt in der Kirche  
Weihetag der Basiliken St. Peter und St. Paul Rom 
15:00 – 16:00 Uhr Mz Freitagsgebet – Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (verst. Angeh. d. Fam. Sumser u. Häfele; Jacob 
u. Emilie Mai; Rosel Gensheimer;  
Erna Kuner, Hermine u. Josef Kuner ) 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
Samstag, 19.11. Hl. Elisabeth von Thüringen 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier 
18:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 20.11.  
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
12:00 Uhr Ho Taufe des Kindes Kim Buttenmüller 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:15 Uhr Wi 15-Minuten-Orgelmusik 
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 

Wir beten für unsere Verstorbenen 
Bernhard Siefer, Au 
Die nächsten Tauftermine  
So 20.11.2022 12:00 Uhr Horben 
So 04.12.2022 11:30 Uhr Merzhausen 
So 11.12.2022 11:30 Uhr Merzhausen 
So 18.12.2022 11:30 Uhr Wittnau 
Der nächste Familiengottesdienst 
So 04.12.2022 11:30 Uhr St. Gallus, Familiengottesdienst mit der Kita 
Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 26.11.2022 18:00 Uhr Kirche St. Johannes in Au 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15 Uhr 
So 13.11.2022 09:30 Uhr St. Bernhard Baden-Baden 
So 27.11.2022 09:30 Uhr Dornbirn-Schoren (Österreich 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Best of Gotteslob und Kreuzungen 
„…mit Loben durch der Psalmen Klang, zu seinem Hause mit Gesang“ so lau-
tet der Schluss einer Strophe des Liedes „Nun jauchzt dem Herren, alle 
Welt“…Ein Grund mehr, einmal einige Lieder, Choräle und Neue geistliche 
Lieder genauer unter die Lupe zu nehmen indem man sie einfach singt! 
Dazu findet nach 2-jähriger Corona-Pause das Best-of-Singen statt am Sonn-
tag, 13.11. um 17:00 Uhr im kath Pfarrzentrum Merzhausen. Das Liederbuch 
„Kreuzungen“ hat eine noch längere Gebrauchs-Pause erlitten als das Got-
teslob. Einige zuvor bekannte Lieder brauchen dringend Übung… 
Wie immer darf Altbekanntes wieder aufleben und Neue Lieder sollen 
erprobt werden. In ihrer Vielfalt bieten beide Gesangbücher einen großen 
Schatz, den es zu heben und zu pflege gilt. Bei reger Teilnahme können auch 
mehrstimmige Lieder ausprobiert werden. Beim Wunschkonzert nach der 

Pause darf das Publikum auswählen. 
Und so ergeht ganz herzliche Einladung zu diesem gemeinsamen, offenen 
Singen für alle, die einfach gerne singen! 

Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringlichen seelsorgerlichen Anliegen in einem Notfall 
einen Priester sprechen möchten und Ihr zuständiges Pfarramt nicht erreich-
bar ist, können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr jemand 
erreichen mit der  
Telefonnummer 0800 / 40 44 333 77 (kostenfrei) 
Ein Kontakt mit einem katholischen Priester kann auf diesem Weg gerne ver-
mittelt werden. 
Für die Beratung in Lebenskrisen steht Ihnen nach wie vor die bewährte 
Telefonseelsorge (0800/1110222) zur Verfügung. 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 

BIBELKREIS mit Ursula Lorenz 
Der nächste Termin ist am Montag, 7. November 2022 um 17:30 Uhr. Bitte 
beachten Sie, dass die Treffen künftig im Karl-Leisner-Haus, Dorfstr. 22, 
Merzhausen stattfinden.  
Kontakt: Ursula Lorenz, Tel. 0761 83647, mail: wu.lorenz@t-online.de 

Bildungswerk Merzhausen – Au lädt ein zum Filmabend 
„Tun wir, tun wir was dazu“ 

Pazifisten, Widerständige, Visionäre 
Freiburger*Innen in Zeiten von Krieg und Frieden 

Anschließend Gespräch mit dem Filmemacher Stefan Ganter und 
Autor*Innen 

Der Film am Mittwoch, 9. November 2022, 19 Uhr begleitet zwei junge 
Leute auf ihrer Spurensuche nach Freiburger Bürger*Innen, die sich in der 
Geschichte der Stadt für Gerechtigkeit und Frieden, aber auch für die Freiheit 
oder den Schutz der Natur eingesetzt haben. 
Auf ihrem Weg durch die Stadt begegnen sie dabei Pazifisten, Widerständi-
gen und Visionären und fragen sich: Was hat diese Menschen motiviert, so 
zu handeln? Was ist aus ihnen geworden und welchen Preis haben sie für 
ihr Handeln womöglich bezahlt? Und: Gibt es solche Menschen auch heute 
noch? 
Der Film, den 11 Engagierte aus Freiburger Friedens�, Menschenrechts- und 
Umweltbewegungen aus Anlass des 900 – jährigen Jubiläums der Stadt 
gemeinsam mit dem Filmemacher Stefan Ganter produziert haben, lenkt in 
acht Kapiteln den Blick auf meist wenig bekannte Menschen, Orte und 
Geschichten in unserer Stadt. Und er stellt den Freiburger*Innen in der heu-
tigen Zeit zwischen Krieg und Frieden die Frage: Was tun wir dazu? 
Kath. Pfarrzentrum Merzhausen Dorfstr. 8; Unkostenbeitrag 3 € 
Treffen der Besuchsdienst-Mitarbeitenden 
Die Mitarbeitenden des Besuchsdienstes treffen sich am Donnerstag  
24. November um 17:30 Uhr im kath. Pfarrzentrum Merzhausen um die 
Geburtstagsbesuche des nächsten Halbjahres zu planen. Neue Mitarbeterin-
nen und Mitarbeiter sind jederzeit willkommen.  
Kontakt: Irene Soltesz, Tel. 0761 406154. 
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Wärmende Adventsgeschichten – ökumenisches Angebot für Familien  
Die Kerzen am Adventskranz anzünden, Adventslieder singen und 
eine Geschichte hören, das Warten der Adventszeit miteinander erleben: 
dazu laden die beiden Kirchengemeinden St.Gallus und Johannes 
jeden Sonntag im Advent um 16:30 Uhr Familien mit Kindern ein. 
Die Orte werden im Pfarrblatt und auf der Homepage bekannt gegeben. 
Schon heute laden wir die Familien herzlich ein. 

Für das Gemeindeteam: Christel Brüggemann 
Womit hat sich das Gemeindeteam St.Gallus beschäftigt? 
Beim monatlichen Treffen im Oktober haben wir uns mit den folgenden The-
men beschäftigt: 

Freunde der Strasse -Sonntag 20. November. Hierzu wird ein Aufruf mit n

der Bitte um Mitarbeit ergehen. Mit tatkräfigen Helfer/innen, auch aus 
der KJG, hoffen wir, das zu schaffen! 
Ökumenisches Angebot für Familien mit Kindern an den 4 Adventssonn-n

tagen. Familiengottesdienst am 2. Advent 
Bußgottesdienst am 2. Advent in St.Gallus n

Gestaltung des Gottesdienstes an Silvester n

Für das Gemeindeteam : Ernst Nolle 
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/5317; E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 

Gottesdienste vom 4.-20.11.22 
Samstag, 5.11. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 6.11. 
19:00 Uhr Hl. Messe in Bollschweil 
Mittwoch, 9.11. 
19:00 Uhr Hl. Messe  
Samstag, 12.11. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
18:30 Uhr 2oder3 Gottesdienst – der etwas andere Gottesdienst 
Sonntag, 13.11. 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Samstag, 19.11. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 20.11. 
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt St. Agatha – Horben 

Kath. Pfarramt St. Agatha Horben  
Im Dorf 3, 79289 Horben; bitte wenden Sie sich an:  
Kath. Pfarramt St.Gallus Merzhausen, Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen,  
Tel. 40 27 71, Fax 40 14 675 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30 
– 18:00 Uhr, E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Mail: Hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761/40 29 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gottesdienstordnung Horben und weitere Informationen siehe unter 
Seelsorgeeinheit 

Gemeinde-Infos aus St. Agatha Horben 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 

Hauskommunion in Horben  
Ab November 2022 können in St. Agatha in Horben wieder Hausbesuche zur 
Feier der heiligen Kommunion angeboten werden. 
Sr. Bonaventura hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen und 
bietet an, an jedem ersten Freitag im Monat, dem Herz-Jesu-Freitag, denen 
die Kommunion nach Hause zu bringen, die nicht selbst zum Gottesdienst 
kommen können. 
Gerne können auch Angehörige oder andere Hausbewohner dabei sein.  
Wenn Sie selbst aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht in der Lage sind, 
den Gottesdienst in unserer Kirche mitzufeiern, oder jemand kennen, auf 
den dies zutrifft, dann melden Sie sich gerne im  
Pfarrbüro Merzhausen, Tel. 0761-402771 oder online merzhausen@kath-
geht.de 
Regelmäßige Termine in St. Agatha Horben (derzeit ruht der Probe-
betrieb) 
Montag: Kirchenchor, 20:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Mittwoch: Gospelchor 20:00 Uhr Gemeindesaal, Martina Freytag 
Freitag: Kinderchor, 15:00 Uhr Gemeindesaal, Claudia Walz 
Alle Chöre freuen sich über neue Sänger und Sängerinnen. Der Einstieg ist 
jederzeit möglich. Kontakte: Claudia Walz, Tel. 70 64 75,  
Maria Kurz, Tel. 290 97 78 

Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  

Das Pfarrbüro Wittnau ist nur eingeschränkt arbeitsfähig 
Wegen eines Fehlers im Leitungsnetz der Telekom können wir seit dem 
21.09. im Pfarrbüro Wittnau nur eingschränkt arbeiten. Die Telefonnummer 
0761 402926 ist nicht erreichbar, Anrufe werden aufs Diensthandy von PRef. 
Peter Schüle umgeleitet. 
Per eMail sind wir erreichbar: wittnau@kath-geht.de – peter.schuele@kath-
geht.de – angelika.zimmermann@kath-geht.de 
Über Mobilfunk ist Peter Schüle erreichbar: 0151 65424625 (Sprachbox). 
In dringenden Fällen wenden Sie sich an das Pfarrbüro Merzhausen: 0761 
402771. 
Aktuell gehen wir davon aus, dass die Störung noch längere Zeit fortdauern 
wird. 

Immer dienstags: Offenes Café im Pfarrgemeindehaus 
Seit dem 11. Oktober gibt’s immer dienstags von 16 – 18 Uhr einen offenen 
Café-Treff im Pfarrgemeindehaus.  
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Legen Sie bei Ihrem Spaziergang gerne eine Pause bei Kaffee und Tee ein, 
oder bringen Sie doch gleich Ihr Strickzeug mit. Hier ist auch Zeit und Platz 
für eine Runde Karten- oder Brettspiele. Der offene Café-Treff soll ein Ort für 
Begegnungen sein. 
Wir freuen uns auf Sie! Angelika Bauer und Saskia Helm-Höbler 

Das Familiengottesdienst-Team plant den Advent 
Im FaGoDi-Team starten wir in die Vorbereitung des Advent. Wir würden uns 
freuen, wenn wir bei unseren Überlegungen Unterstützung bekommen 
könnten. Wer also Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. 
Infos gibt es bei Peter Schüle im Pfarrbüro. 

Sternsingeraktion in Wittnau 
Auch im kommenden werden wir am 6. Januar wieder mit Sternsingern von 
Haus zu Haus laufen, den Segen Gottes an die Türen schreiben und um Spen-
den für notleidende Kinder auf der Welt bitten. Wie in allen Jahren sind wir 
auf die Mithilfe von Kindern, Jugendlichen und Eltern angewiesen die uns 
bei dieser Aktion unterstützen. Wer mitmachen will, melde sich bitte bei 
Peter Schüle im Pfarrbüro.  

Am 13. November ist Volkstrauertag  
Im Anschluss an den Gemeindegottesdienst am 13. November findet gegen 
9:50 uhr am sogenannten Kriegerdenkmal die Feierstunde der Gemeinde 
Wittnau zum Volkstrauertag statt

Niemand ist vergessen, der
in den Herzen der Menschen
weiterlebt, die er verlässt.

Renate Proba
*09.07.1936  †29.09.2022

Herzlichen Dank,
möchten wir allen sagen, die sich in stiller Trauer mit
uns verbunden fühlten, für die vielfältige Anteilnahme
in Wort, Schrift, Blumen und Geldspenden, sowie für 
das letzte Geleit.

Matthias und Karl Proba

DANKSAGUNG

VERSCHIEDENES

Der bekannte Messerschleifer aus Bad Krozingen 
K. Dold steht am 5. Nov. 2022 in Merzhausen  
von 8 - 13 Uhr auf dem Wochenmarkt und schleift 
Messer uvm., einfach alles mitbringen. 
Mobil-Nr. 0171/4489512

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

Fahrradunfall – Bitte melden! 
Das Mädchen (ca 11-13 Jahre, hellblonde Haare), das am 
Montag, 17.10. gegen 14:30 Uhr auf dem Fahrradweg in 
der Hexentalstr./ Merzhausen, Hõhe Post mit mir (Rad-

lerin) zusammengestoßen ist, bitte ich herzlich sich bei mir 
zu melden. Ebenso Zeugen, die den Unfall beobachtet 

haben. Vielen Dank! Telefon: 0176 96886252

ZU VERKAUFEN

Ergoflex LX elekt. Rollstuhl (NP 4.290 €) kaum benutzt, 
passt in fast jeden Kofferraum und wiegt nur 23,5 kg 

zu verkaufen. Preis 3.500 € VHB Telefon: 0761 405609

STELLENANGEBOTE

Büromitarbeiter*in (m/w/d) mit guten  
Schreibkenntnissen ab 01. Dezember 2022  

für Rechtsanwaltskanzlei in Freiburg gesucht. 

Wir bieten: 
unbefristetes Arbeitsverhältnis ohne Probezeit n

Möglichkeit zur Arbeit in Vollzeit oder Teilzeit n

flexible Arbeitszeiten n

überdurchschnittliche Vergütung mit Zusatzleistungen n

6 Wochen Urlaub n

vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit n

heller und freundlicher Arbeitsplatz im Zentrum von Freiburg n

Anwälte im Atrium 
Augustinerplatz 2 
79098 Freiburg 
Tel. 0761 / 23455 
E-mail: info@anwaelte-im-atrium.de 

 

 

Wir suchen Sie  

für unser engagiertes Team im Bildungshaus 
als hauswirtschaftliche Fachkraft mit dem 
Schwerpunkt Speisenzubereitung oder  
als Reinigungskraft.  
 
Für Fragen und Infos steht Ihnen Frau Himmelsbach 
gerne zur Verfügung, 07602-91010, www.bksu.de.

BAUFINANZIERUNG

Ihre Baufinanzierer!

Armin Schneider

Tel. 0761 36887-78

LBS in Freiburg, Friedrichstr. 44 
Armin.Schneider@LBS-SW.de

Yannick.Wortmann@LBS-SW.de
Yannick Wortmann

Tel. 0761 36887-26

Suche Gartengrundstück, Streuobstwiese, ehem. Reben  
o. Ä. zum Kauf, auch verwildert, zur priv. Nutzung als  

Garten/Freizeitgrundstück. Freue mich auf alle Angebote:  
Telefon: 0151 - 438 74 928
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VERMIETUNG

St. Ulrich auf 800 m Höhe 
4 Zi.-EG-WHG. ca. 133 m² WFL., gr. S-W Balkon 
Öl-Zentr.-Heiz., Kompl.-Umbau 1997, von pr. 

KM 850.- € + Stpl. 20.-€ + NK. 200.- € 
Bezug 01.01.23,  Tel. 07602-920309

IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

BERATUNG. VERKAUF. VERMIETUNG.

ILONA VONALT IMMOBILIEN

- mit Leidenschaft -

Mobil 0163 . 72 00 880

79117 Freiburg-Littenweiler

Kirchzartener Strasse 25b

mail@ivimmobilien.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

Symbadische Familie sucht Haus 
oder Grundstück zum Kauf. Finanzierung vorhanden. 

Telefon: 0151 21528173

Ärzteehepaar mit 3 Kindern 
suchen Haus mit schönem Garten in FR u. südl. Umge-
bung zu kaufen über  
Postbank Immobilien GmbH, Tel.: 017621890793

PRAXISTAFEL

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung
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PRAXISTAFEL

Hausnotruf
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 
365 Tage im Jahr

Krankenpflege | Altenpflege | 
Hilfe im Haushalt | Betreuung
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen
www.fsp-pflegedienst.de

Telefon  0761 47 999 844

Tel.: 0761 21495525

ANZEIGEN

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28

Weitere Einblicke:

www.lamaison.de
www.bretagne-paradies.de

Reinhard Vogt
lamaison.bretagne@gmail.com
0761- 400 25 60

Haustiere willkommen

Bretagne 
entspannt.

Moulin de Kerouzic ·  Concarneau



Seite 32 Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 21 – 04. November

Helden auf den Dächern bei Wind und Wetter - 
wir danken unseren Zimmerleuten für Ihren 
Einsatz für uns und unsere Kunden!













Im Ried 9 • 79249 Merzhausen 
Tel.: (0761) 40 39 86 • Mobil: 0152 32713604 
E-Mail: steinmetz-zimmermann@t-online.de 

 

Ihr Steinmetz aus Merzhausen

  Grabauflösungen 
 Grabsteinabräumung 
 Urnengräber 
 Grabmale 

   Schlossweg 1a | 79249 Merzhausen
Tel. 07 61/40 39 49 | Mobil 0171/12 66 88 2
E-Mail: patrick@coquelet.de 

 

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

★ INNENAUSBAU
★ HAUS- U. ZIMMERTÜREN
★ WOHNKÜCHEN 
★ MÖBELBAU
★ INDIVIDUELLE HOLZBEHANDLUNG
★ MÖBEL AUS ALTHOLZ

Alte Straße 9a

79280 Au bei Freiburg

Tel. 0761-40 44 56

In allen Klassen
große Klasse

FR-Innenstadt - FR-Sundgauallee
FR-Strandbad - FR-Komturplatz
March-Hugstetten - Kirchzarten

ACADEMY Fahrschule Fiek GmbH
Tel. 0761/38 73 02 10
www.fahrschule-fiek.de
info@fahrschule-fiek.de

6x in Freiburg und Umgebung
täglich Theorieunterricht
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Auf eine erste Kontaktaufnahme freut sich Frau Monika Schiff ert 
unter   0761 4015 661

cts Rehakliniken Baden-Württemberg GmbH,  Fachbereich Personal, 
Fremersbergstr 115, 76530 Baden-Baden

  cts-reha-bw.de    facebook.com/
ctsKarriere

  instagram.com/
arbeitsplatz_cts

Für unsere Rehabilitations-Klinik Stöckenhöfe in Wittnau bei Frei-
burg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter 
(m/w/d) für den Speiseservice in Teilzeit.

Ihre ausführliche Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer 10178 an:      jobs@cts-reha-bw.de 

Alexander Oeschger, Geschäftsführer

  Die Menschen, die zu uns kommen, 

können auch darauf vertrauen: 

Sie sind in guten Händen. 

Mitarbeiter (w/m/d) für den Speiseservice 
in Teilzeit

www.raumausstattung-bauser.de

Wir polstern 
und beziehen 

auch moderne 
Polstermöbel. 

Wir beraten 
Sie gerne 

dazu.
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RAUMAUSSTATTUNG Polsterwerkstatt
Polstermöbel
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Wandbekleidung
Gardinen
Dekos

LuVo/22  Atelier Ludger Vogt 
Signierte Originale in Öl, Acryl, Aquarell, Pastell 

Ludger Vogt, Staufener Str. 2, 79294 Sölden, luvo-22.com  
Mobil: 0173-5494295  Mail: ludger.vogt@outlook.de 

Geöffnet: Mo - Do. 15 - 18 Uhr, und nach Vereinbarung 

Ausstellung Foyer Saalenberghalle Sölden 
Am 25.-26.-27. Nov. 2022 - Jeweils von 14 bis 21 Uhr 
Über 100 Acryl-auf Leinwand-Gemälde 

Impressionistisch, Modern, Abstrakt-Figurativ        
Formate von 50 x 40 cm bis 120 x 100 cm 

Alexander Feninger
Immobilien

Telefon 0761 488 04 390 | Mobil 0170 734 1526 
www.feninger-immo.de

Werte verbinden

Welchen Weg auch 
immer Sie gehen,

denken Sie ihn zu Ende.

www.bestattungsinstitut-mueller.de0761 / 28 29 30
Tennenbacher Straße 46 | 79106 Freiburg
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SCHILL
SCHREINEREI ♦ INNENAUSBAU

Hexentalstr. 14 a ♦ 79249 Merzhausen
TEL: 0761-402323 ♦ FAX: 402907

MAIL: schreinerei-schill@t-online.de
www.schreinerei-schill.de

1a^Ua_`J]a`3]\VZ]aU`Qa]`X_[`X_U`R]^`YaZMa_`4Y_a_`VaL
P]aZ\`]_`WZZa_`%^WVa_`PX`HSY_[\aXa^`X_U`A]_Ua^VaZUT

HSY_[\aXa^' $]ZMa)
1]^`Qa\^aXa_`J]a`VW_P >Y^]V`WZ[`F^Qa]\a K̂`F_Va[\aZZ\a K̂
CaWI\a^`SUa^`<a_\_a K̂`Ra__`J]a`WX[[OYZ]a5Z]OY`B]_L
GE_M\a`WX[`_]OY\[aZQ[\[\>_U]Va^`F^Qa]\`a^P]aZa_`QPRT
R]aUa^GaY^a_Ua`CaPEVa`(PT`CT`<a_\a*`[SR]a`!_\a^L
YWZ\[Za][\X_Va_`QaGSIIa_T`FXOY`Ra__`J]a`UW_aQa_
_SOY`B^Z0[a`WX[`@a^I]a\X_VK`AW;]\WZa^\^>Va_`SUa^
J;aGXZW\]S_[VaR]__a_`X[RT`a]__aYIa_K`MWZZ[`U]a[a
_]OY\`Y0Ya^`WZ[`7TNNN`€`QPRT`?6TNNN`€`[]_UK`X_\a^[\E\L
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HSY_[\aXa^Y]ZMa�a^a]_`AX^;MWZP`aT@T
JOYZS5Qa^V[\^W[[a`,K`97+6N`FX
CE^SPa]\a_`_WOY`\aZaMS_][OYa^`@a^a]_QW^X_VT
"aZT`N9`2?L`-N`-N`2?K`BL3W]Z8`B^_[\&HSY_[\aXa^L<W\L
VaQa T̂Ua

Ra]\a^a`4_MS[8
RRRTHSY_[\aXa^Y]ZMaL#aOGW^VaIXa_UTUa

JUNGE DRUCK  
In den Sauermatten 10 
79249 Merzhausen

Telefon: 0761-4098921  
E-Mail: jungedruck@t-online.de 
Onlineshop: www.jungedruck.de

• Digitaldruck• Digitaldruck  • Offsetdruck • Buchdruck • Grafik• Offsetdruck • Buchdruck • Grafik

● Flyer 
● Plakate 
● Briefbogen 
● Fotokopien 
● Broschüren 
● Vereinshefte 
● SD-Formulare

Geschäfts- und  
Privatdrucksachen

● Bücher 
● Schilder 
● PVC-Planen 
● Aufkleber 
● Einladungen 
● Visitenkarten 
● uvm.

Ölbergweg 56 
79283 Bollschweil 

T 07633 82125  
F 07633 801216

info@zahnarztpraxis-bollschweil.de 
zahnarztpraxis-bollschweil.de

In unserer Kindersprechstunde  

sind wir ganz für unsere kleinen Patienten da.
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ZEHN.
2012 - 2022

   18 -19 NOV 2022
10 JAHRE FORUM MERZHAUSEN

DIE JUBILÄUMS-GALA

Julian & Roman Wasserfuhr
feat. Jörg Brinkmann 

Alma Naidu

Håkon Kornstad Trio

Tickets: reservix.de ·  forumjazz.de ·  BZ-Ticket ·  GeBüSch 

F O R U M

Gemeinde
Merzhausen

FR 18
20.00 Uhr

SA 19
ab 
19.30 Uhr

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de
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Bäder
mit Seele.

PLANUNG, BERATUNG, QUALITÄTSHANDWERK.  
KOMPLETT AUS EINER HAND.

www.lassen-gmbh.de

www.angell.de/infotermine

Mi. 09.11. Infoabend Grundschule
19:30 Uhr  

Di. 15.11. Infoabend Gymnasium & Realschule 
19:30 Uhr

Sa. 10.12. Hausführung 
10 Uhr in Casa dei Bambini, Grundschule,  

Realschule und Gymnasium

Online- Anmeldung erforderlich!ANGELL 
Infotermine

HAUTBERATUNGSTAG!
Donnerstag 10.November 2022 
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin oder 

kommen Sie einfach vorbei! 
Am Beratungstag 25% Rabatt auf alle!

Avène Produkte 

 

Hexentalstr.7 – 79249 Merzhausen - Tel.:0761-459450 
!

Sandbühl 18 · 79299 Wittnau/Biezighofen · Telefon 0761 40 23 13

Mo.  |  Di.  |  Fr. 8.00-12.30 & 15.00-18.00 Uhr  |   Sa. 7.00-12.30 Uhr

Angebot der Woche

Gut zu wissen:  Auch im Beckesepp erhältlich!  
Ausgewählte Produkte von Schmidts Wurstlädele und
Fleisch vom Weiderind vom Vetterhof Sölden gibt’s 
in der Frischetheke des Beckesepp-Markt in Sölden.

✻

Angebote gültig vom 03.11.-12.11.2022

Wienerle 100 g  €1,49

Haussalami  100 g  €1,79

Suppenfleisch  100 g  €1,49

Hackfleisch gemischt  100 g  €0,99


